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Die Dienstleistun_g der G�ndarmerie in 
Katastrophenfällen_ 

Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht im Rund:. 
1�unk, in den Tageszeitungen und in weiterer Folge in den
,wilustrierten Blättern Wort- und Bildreportagen über Ver-

"kehrs-, Wasser-, Feuer-, Explosions-, Lawinen- oder Erd
bebenkatastrophen usw. hört oder liest bzw. in den Bildern 
die Größe des hereingebrochenen Unheils veranschaulicht 
bekommt. Unwillkürlich drängt sich dem Leser die Frage 
auf, ja, sind denn in dem betreffenden Falle keine Maß
nahmen getroffen worden, um die Katastrophe überhaupt 
hintan- oder sie wenigstens möglichst kleinzuhalten? 
Diese Frage nach den nötigen Maßnahmen soll nun Gegen
stand der nachfolgenden Erörterung sein. 

Bevor wir uns damit näherbeschäftigen, wollen wir 
uns mit dem Begriff „Katastrophe" auseinandersetzen. 

Rein sprachlich gesehen ist das Wort griechischer Her
kunft und heißt wortwörtlich übersetzt soviel wie Um
kehrung, Umwendung. Wie das Wort in seiner ursprüng
lichen Deutung besagt, wird also ein bestehender Zustand 
geändert. 

Begrifflich kann man als Katastrophe einen Notstand 
bezeichnen, den man infolge seiner Größe mit den ört
lich zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln nicht 
beheben kann. 

Damit ist auch die Abgrenzung gegen den Begriff des 
Unglückes gegeben, das heißt eines Ereignisses, das einen 
oder mehrere Menschen betrifft, aber örtlich behoben 
werden kann. 

Welche Arten von Katastrophen kennen wir? So viel-· 
�ltig wie das Leben, so vielfältig können auch die Kata
Wtrophen. sein, doch kann man einige große Gruppen her

ausschälen, wie: -wasser-, Feuer-, Verkehrs-, technische 
Lawinen- und Erdbebenkatastrophen. Mit Ausnahme de1'. 
letzten haben wir alle in den •vergangenen Jahren zur Ge
nüge erlebt. Dies ist ein Anlaß mehr, auf Grund der hier
bei gewonnenen Erfahrungen alle Maßnahmen zu be
sprechen, die einesteils der Verhütung von Katastrophen 
dienen und andernteils mit der tatsächlichen Bekämpfung 
von Katastrophen im Zusammenhange stehen. 

];letrachten wir einmal die rechtliche Seite. In der 
öst�rreichischen Bundesverfassung ist von einer aus
gesprochenen 0rganisa.tion zur Verhütung und Bekämp
fung von Katastrophenr.,i}irgends die Rede. Wohl heißt es 
im Artikel 10 der Bundesverfassung, daß in die Kompe
tenz des Bundes die Regulierung und Instandhaltung der 
Gewässer. zum Zw�cke der unschädlichen Ableitung der 
Hochfluten, die Wildbachverbauung usw. gehören; Maß
nahmen, denen bei der Verhütung von Wasserkatastro
phen ganz besondere· Bedeutung zukommt. Im übrigen 
aber ist die Katastrophenbekämpfung Sache der Länder 
denn Artikel 15 der vJrrassung bestimmt, daß eine An� 
gelegenheit, die nicht durch die• Verfassung selbst aus
drü,cklich in Gesetzgebting und Vollziehung dem Bunde 
übertragen ist, im selbständigen Wirkungsbereich der Län
der verbleibt. 

Selbstverständlich wird der Bund mit seinen Einrieb-' 
tungen die Länder in dieser Hinsicht immer unterstüt
zen, denn schon Artikel 22 der Bundesverfassung be-

stimmt, daß alle Organe des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet 
sind. Was für die Organe im einzelnen gilt, gilt selbst
verständlich auch für die Behörden, Aemter und Dienst
stellen in ihrer Gesamtheit. Die Länder können daher bei 
ihren Maßnahmen zur Katastrophenbekämpfung auch ohne 
weiteres die Dienststellen des Bundes in ihren Organi
sationsplan usw. · einbauen. Auch andere gesetzliche Be
stimmungen tragen dem Gedanken der Hilfeleistung durch 
Bundeseinrichtungen Rechnung. Ich mpchte hier nur auf 
das Wehrgesetz 1955 verweisen, das in seinem § 2 Pkt. c 
die Bestimmung enthält, daß das Bundesheer auch zur 
Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen 
außergewöhnlichen Umfanges bestimmt ist und den Lan
desbehörden über Anforderung zur Verfügung steht. 

Auch die Gendarmerie, ebenfalls eine Bundeseinrich
tung, ist schon nach ihrer Zweckbestimmung, die im § 1 
des Gendarmeriegesetzes vom Jahre 1894 festgelegt ist, 
zur Hilfeleistung in solchen Fällen verpflichtet. 

Der Bund ist aber noch weitergegangen. Nicht nur, 
daß er seine bereits bestehenden Organisationen und Ein
richtungen bei Katastrophenfällen im Sinne des Artikels 22 
der Bundesverfassung zur Verfügung 'stellt, schuf er im 
Innenministerium noch eine eigene Abteilung (Abt. 6), 
deren Aufgabe es vorwiegend ist, in Katastrophenfällen 
die Länder zu unterstützen, und zwar unter anderem auch 
durch die Beistellung von Flugzeugen. 

Es liegt auf der Hand, daß die Länder sich Flugzeuge 
für den Katastropheneinsatz nicht halten können. Dafür 
sind in den Ländern die Einsatzmöglichkeiten doch zu 
selten, aber für die Gesamtheit der Länder ist diese 
Möglichkeit doch wichtig und zweckentsprechend. Die 

Von den Fluten des hereinbrechenden Hochwassers überrascht, 
gehen oft viele Tiere da<!_ureh zugrunde. Nach Abzug der 
Wassermassen müssen sofort, um den Ausbruch von Seuchen zu 
verhindern, gegen herumliegende Tierkadaver entsprechende 

veterin!irpolizeiliche Maßnahmen getroffen werden 
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Anhaltende Regengüsse verwandeln oft harmlose Bäche in 
reißende Ströme, deren elementare Gewalt Hab und Gut zerstört 

Praxis hat ja schon in vielen anderen Staaten und auch 
iri Oe5.terreich gezeigt, ·daß der Einsatz von Flugzeugen 
fur die_ Feststellung des Umfanges einer Katastrophe 
oder fur den Versorgungs- und Nachschubdienst zur 
Verbringung von Menschen aus dem Gefahrenbereich usw. 
eine äußerst wertvolle Unterstützung bedeutet. 

. Diese Aufzählung von Hilfeleistungen durch den Bund 
ist nicht erschöpfend, sondern nur beispielsweise und soll 
mir aufze!gen, daß der Bund sein möglichstes tut, um den 
Landern m Katastrophenfällen beizustehen. -

. Alle diese Unterstützungen, die der Bund den Ländern 
m dieser Hinsicht angedeihen läßt, dürfen aber -die Tat-· 
sache nicht verwischen, daß es in· erster Linie die Län
der sind, die den organisatorischen Apparat zu schaffen 
haben, wie er nöt_ig ist, um in einem Großkatastrophen
fall die benötigte Hilfe schnell zu bringen, ohne Rücksicht 
auf Kompetenzen und andere auftretende Fragen. Dies 
muß alles vorher gekläri werden. 

Nach den Ländern sind es vom gesetzgeberischen 
Standpunkte aus gesehen die Gemeinden, denen nach der 
Verfassung alle Vorarbeiten für die Verhütung und Be
kämpfung von Katastrophen zukommen. Selbstredend wer
den auch die Bezirkshaupimannschaften auf ihrer Ebene 
mit organisatorischen Maßnahmen für ,die Erste-Hilfe
Leistung von Seite d-er Landesregierung2n beauftragt
werden. 

-

Damit möchte ich die i'echtliche Seite dieses Aufsatzes 
beschließen. 

Wenn wir uns nun der praktischen Tätigkeit im Kata
s�rophendienst zuwenden, haben wir zwei große von
einander scharf zu trennende Arbeitsgebiete zu unter-
5.cheiden, und zwar die Maßnahmen, um eine Katastrophe 
ub�rhaupt 7u verhüten, das heißt die vorbeugende Tätig
keit und die Maßnahmen, ldie nach Eintritt einer Kata
strophe notwendig werden, das heißt die rettende Tä-
tigkeit. , 

Die vorbeugende Tätigkeit ist äußerst vielseitig und 

Ausgiebige Schneefälle blockieren im Winter nicht selten die 
Straßen. Verkehr und Versorgung drohen zu erliegen, rettend 

und helfend muß die Gendarmerie eingreifen 
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läßt sich wieder in zwei Ar bei lsgebiete aufteilen, und zwar 
in äie gesetzgeberische und in die organisatorische Tä
tigkeit. 
. IP die gesetzgeberische Tätigkeit fällt die Erlassung 
von Bestimmungen über die Handhabung und den Verket1r 
mit Sprengstoffen. Bauvorschriften für Hoch-. Tief- und 

Während der Ueberschwemmungskatastrophe sind Gcmlarmcr;e
boote ununterbrochen im Patrouillendienst. Helfend greifen die 
Gendarmeriebenmten überall ein und bergen dus Gut der Mitbürger 

Wasserbau, Bestimmungen über den Eisenbahn-, Schiff
fahrts-, Luft- und Straßenverkehr, Vorschriften für Schutz
und Bannwälder, Bestimmungen über Flußregulierungen 
usw. Diese gesetzgeberische Tätigkeit fällt dem Bund oder 
dem Lande zu, je nachdem, zu welchem Zuständigkeits
bereich das betreffende Arbeitsgebiet gehört. Bei dieser 
gesetzgeberischen Tätigkeit kann die Gendarmerie natür
lich nicht mitwirken, wohl aber bei der Ueberwachung 
der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften. Nicht 
umsonst heißt es in unserer Gendarmeriebibel (der Gen
darmeriedienstinstruktion) im § 26/7 „auf die Befolgung 
der Vorschriften zu wachen, die zur Verhinderung von 
Unglücksfällen und Beschädigung der Person oder des 
Eigentums der Staatsbürger erlassen sind und die dabei 
wahrgenommenen Uebertretungen, Vernachlässigungen 
und Gebrechen geeigneten Ortes anzuzeigen". In die 
gleiche Kerbe schlägt der Absatz 13 des angeführten 
Paragraphen, der die Gendarmerie verpflichtet, auf all

. öffentlichen Anlagen und Anstalten ein wachsames AugE' 
zu haben und alle Mängel der zuständigen Stelle anzu, 
zeigen. 

In den leb.ten Jahren mußte man während der Wintermonate 
leider immer wieder von Lawinenkatastrophen hören. Der Ein
satz der Gendarmerie vollzieht sich hier unter ständiger 

eigener Gefahr 

Die Gendarmeriebeamten haben bei ihren Patrouillen
gängen vor allem Gelegenheit wahrzunehmen, welche Ge
brechen und Schäden bei Bauwerken. Wasserschutzbauten. 
La,vinenverbauungen, an Schutzvorkehrungen bei Ver
kehrsanlagen, an Hochspannungsleitungen usw. auftreten 
und sind nach § 26 verpflichtet, die Anzeige zu erstatten, 
damit Abhilfe geschaffen werde. Auf keinem Gebiet ist 
das Sprichwort von den kleinen Ursachen und großen 
Wirkungen zutreffender als hier. Es ist dabei besser mehr 
als zuwenig zu tun und durch wiederholtes Aufzeigen der 
wahrgenommenen Mängel auf die Dringlichkeit der Be
hebung hinzuweisen, damit rechtzeitig Abhilfe geschaffen 
wird. 
· Auch auf Gebieten, in denen keine Schutzmaßnahmen

getroffen wurden, bei denen aber durch Eingriffe in den 
Haushalt der Natur das vorhandene Gleichgewicht gestört. 
wurde, zum Beispiel bei großen Schlägerungen, bei Ent
sumpfungen, Flußbegracligungen usw„ haben die Gen
darmeriebeamten allenfalls dadurch entstehende bedroh
liche Symptome zu beachten und die zuständigen Stellen 
darauf aufmerksam zu machen. 

Zur organisatorischen Tätigkeit gehört die rechtzeitige 
Aufstellung eines Einsatz- und Hilfsdienstes für den Fall 
des Eintrittes einer Katastrophe. Häufig ist die Meinung 
vorherrschend, bei einer Katastrophe wären die Möglich
keiten der Hilfeleistung innerhalb einer Gemeinde auf 
jeden Fall unzureichend, und aus diesem Grunde wäre es 
auch nicht notwendig, irgendwelche Vorsorgen zu tref-

� fen. Diese Auffassung ist natürlich völlig falsch, denn den 
W'Sofortmaßnahmen komm, vielfach entscheidende Bedeu

tung zu, sei es, um die Katastrophe überhaupt hint
anzuhalten oder in ihren Auswirkungen einzudämmen. 
Jede auswärtige Hilfe kann sich erst nach geraumer 
Zeit auswirken und da kann schon viel Unheil über die 
Bevölkerung und deren Hab und Gut hereingebrochen 
sein. 

·wurden in einer Gemeinde entsprechende Vorsorgen
getroffen, �o wird nie der Fall eintreten, daß beim Her
einbrechen einer Katastrophe ein heilloses Durcheinander 
herrscht und es auch nicht möglich ist, Ordnung zu schaf
fen, weil die verstörte Bevölkerung ganz einfach auf nie
manden hört. 

Hier gibt es für den Gendarmen, vor allem für den 
Postenkommandanten, viel Arbeit, erstens als unterstüt
zendes 'und beratendes Organ für den Bürgermeister im 
Sinne des § 108 der GD! in all den dabei anfallenden 
organisatorischen Fragen und zweitens durch die entspre
chende Beeinflussung der Bev5lkerung, solche Maßnahmen 
als richtig und notwendig anzuerkennen. 

Hierbei muß aber bemerkt werden, daß es falsch 
wäre, bei diesen organisatorischen Vorbereitungen nach 
einem starren System vorzugehen und jeder Person einen 
fixen Platz in der Organisation anzuweisen, denn es 
kommt im Ernstfall immer anders und man wird immer 
improvisieren müssen. Die Organisation darf die In-

.A itiative der Bevölkerung nicht erschlagen, sondern ist das 
, Gerippe, um das alles andere sich sinnvoll zu gestalten 

hat. 
Es ließe sich zu dem Kapitel „Vorbeugende Maßnah

men" vieles sagen, doch würde dies den vorliegenden Rah
men sprengen. Auch sind die Verhältnisse überall· anders 
gelagert; es sollte_ bei dieser Erörterung nur der ganze 
Fragenkomplex der vorbeugenden Katastrophenbekämp
fung in seinen Grundzügen behandelt werden. 

Welche Aufgaben fallen nun der Gendarmerie im all
gemeinen und dem Gendarmerieposten im besonderen 
beim Eintritt einer Katastrophe zu? Auch hier gibt uns 
die Gendarmeriedienstinstruktion im § 26 Abs. 6 kurz und 
bündig Aufschluß. Es heißt hier: ,,B•ei Feuer, Wasser und 
überhaupt bei jeder allgemeinen Gefahr Ordnung, Ruhe 
und Sicherheit zu erhalten und wieder herzustellen." 
Näherausgeführt wird dies · im § 101 GD!, in dem aus
drücklich festgelegt ist, daß die Gendarmerie in Kata, 
strophen- und ähnlichen Unglücksfällen mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln Hilfe und Unterstützung wie 
und wo immer es nur möglich ist, zu schaffen und über
haupt alles einzuleiten hat, damit die Gefahr entweder 
gänzlich abgewendet oder womöglich verhindert werde. 

Eine weitgehendere Verpflichtung als in diesem Satze 
ausgedrückt wird, ist für die Gendarmerie wohl kaum 
mehr denkbar. Es ist daher ganz selbstverständlich, daß 
in allen Katastrophenfällen die .Gendarmerie mit an erster 

(Fortsetzung auf Seite 15) 

- ------------------------- -
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Brandursachen in der Gendarmeriepraxis 
Von Gend.-Oberleutnant ALBRECHT SCHRöDER, Kommandant der Erhebungsabteilung des 

Landesgendarmerickommandos für Oberösterreich 

Alljährlich fallen gewaltige Werte des Volksvermögens
dem Feuer zum Opfer, .immer wieder vernichten die
Flammen Fleiß und Arbeit von Jahrzehnten. Werfen wir
einen Blick auf eine der vielgelästerten Statistiken, die
das Brandgeschehen im Land Oberösterreich für das Jahr 
1955 darstellt, finden wir bei einer Gesamtzahl von 910
Bränden eine Gesamtschadenssumme von fast 30 Millionen
Schilling ausgewiesen. Das Herausgreifen der wichtigsten
Risikogruppen zeigt in gerundeten Zahlen folgendes Bild:
Landwirtschaft 380 Brände mit 17 Millionen

Schilling Schaden,
Industrie 90 Brände mit 8 Millionen

Schilling Schaden,
Gewerbe 150 Brände mit 2 Millionen

Schillip.g Schaderi,
sonstige zivile Objekte 300 Brände mit 1.7 Millionen 

Schilling Schaden usw.
Diese Statistik zeigt uns schon, daß der weitaus größte

Teil der Brände auf dem flachen Land einschließlich der
Bezirksstädte anfällt;. fast alle Brandschadensfälle der

Blitzschlag 

Landwirtschaft und auch der überwiegende Teil der In
dustrie-, Gewerbe- und sonstigen zivilen Brände betreffendiese Landesteile. 

Bei Brandverhütung und Brandbekämpfung wird die
Aufgabe der Gendarmerie stets nur eine sekundäre sein;wir wirken bei beiden unterstützend mit, wobei ich auchdie brandverhütende, weil präventive Wirkung jeder ge
lungenen Klärung einer Brandlegung besonders erwähnen
will. Die Brandermittlung hingegen, also die Ermittlung
der Brandursachen, fällt primär in die Kompetenz der
Bundesgendarmerie. Fehl am Platz wäre auch die Auffassung, es wären lediglich solche Brände zu erheben, bei
denen der kriminelle Ursprung von Anfang an deutlich
wird. Auch natürliche Brandursachen, wenn dieser unorthodoxe Ausdruck gestattet ist, müssen als soJche er
hoben werden. Gibt doch nur diese umfassende Tätigkeit
mit anschließender Berichterstattung den Gerichten die
Möglichkeit, Entscheidungen über Schuld oder Unschuld
zu fällen; es sei hier darauf verwiesen, daß die Versiche
rungsanstalten die Ansprüche Brandgeschädigter nur nach Erteilung einer gerichtlichen Unbedenklichkeitsbescheini
gung liquidieren, die in der Regel nur auf Grund der Gendarmerieberichte ausgestellt werden. 
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Aus vorstehendem dürfte klar hervorgehen, wie groß
einerseits der Anteil der Bundesgendarmerie an der ge
samten Brandermittlungstätigkeit ist und einen wie wesentlichen Faktor diese anderseits im Rahmen unseres 
Dienstes darstellt. 

Anerkanntermaßen ist die Brandermittlung eine .der
schwierigsten Tätigkeiten im Rahmen des Ausforschungs
dienstes, die mit den Mitteln der gewöhnlichen dienst
lichen Routine allein nicht zu bewältigen ist. Unerläßlich
und in der Gendarmerie auch schon weitgehend durchge
führt ist die besondere Ausbildung von Beamten mit
nachfolgender Spezialisierung auch im praktischen Dienst.

Trotzdem wird es oft vorkommen, daß zur sicheren
Ermittlung der Brandursache und zur- sachverständigen
Vertretung vor Gericht die Beiziehung eines Sachverstän
digen unerläßlich ist. Hier kann die Zusammenarbeit zwi
schen Gendarmerie und Brandverhütungsstelle im Land
Oberösterreich nur als schlechthin vorbildlich bezeichnet
werden. Daß die Zahl der ungeklärten Brände in solchem
Maße gesenkt werden konnte, ist sicher mit in erster
Linie dieser Institution zu danken, die der Gendarmerie
durch ständige und kostenlose Beistellung von beeideten

Sachverständigen und auf mannigfache andere Art wert-. 
volle Unterstützung angedeihen läßt. 

Beide, Sachverständiger und Brandermittler der Gen
darmerieerhebungsabteilung, können aber keinesfalls der•
aktiven Mitarbeit des zuständigen Gendarmeriepostens ent
raten. Die Gendarmen des Postens sind in der Regel die
ersten Exekutivorgane am Brandplatz (die Erhebungs
beamten werden auch bei raschester Verständigung und
kurzem Anfahrtsweg immer erst viel später eintreffen).
Die vom Posten zu leistende Vorarbeit ist umfangreich
und sehr bedeutungsvoll: von der Mithilfe bei Rettungs
maßnahmen abgesehen, ist das beim Eintreffen vorgefun
dene Brandausmaß festzuhalten und die Stelle der zur
Zeit stärksten Brandwirkung zu fixieren. Der Brandplatzist zu sperren, wobei in Oberösterreich das umseitig 
im Lichtbild gezeigte Plakat (im Original rote Farb?)
vorzügliche Dienste leistet. Zeugen des , Brandverlaufes

Blitzspur am Baumstamm 

Photo: Gendarmeriepatrouillenleiter Franz Dutzler 

sind zu sichern und an Ort und Stelle kurz zu vernehmen.Wichtig ist die sofortige Besichtigung angeblich geretteter
Sachen, um sie von etwa schon vorher ausgeräumten
unterscheiden zu können. Das Benehmen vielleicht ver
dächtiger Personen ist zu beobachten, Spuren sind zu
sichern, das heißt es ist vorzubeugen, daß die umgehend
anzufordernden Brandermittlungsbeamten (Sachverständi
ger) sie möglichst unversehrt am Entstehungsort vorfinden.
Der Kuriosität halber sei der gottlob seltene Fall erwähnt,
daß sämtliche Sicherungen eines großen Brandobjektes -'
natürlich in bester Absicht - ausgeschraubt und dann dem
Sachverständigen in einem Säckchen wohlverwahrt über
geben wurden; die Sinnlosigkeit solcher Art von Spuren
sicherung bedarf wohl keiner Erläuterung. 

Letztlich · sind die Lokal- und Personalkenntnisse der
Beamten des Postens stets von so grundlegender Bedeu-.
tung, daß erst im Verein mit ihnen die bestmögliche Er
folgsgarantie erreicht wird. 

Die Teamarbeit, die in Oberösterreich bei allen Bränden
stattfindet, bei denen die Brandursache nicht von Anfang
an eindeutig feststeht, umfaßt in der Regel einen Sach
verständigen der Brandverhütungsstelle, zwei Beamte der
Erhebungsabteilung und einen oder mehrere Beamte des
zuständigen Gendarmeriepostens. Diese Arbeit trug stets
reiche Früchte und sie wird um so erfolgreicher sein
können, je mehr es gelingt, kleinlichen Erfolgsneid aus
zuschalten und mit vereinten Kräften auf das gemeinsame
Ziel hinzuarbeiten. Jeder einzelne dieser Männer ist, auf

.Asich allein gestellt, nichts; ihren vereinten Bemühungen
'W' gelingt in der überwältigenden Mehrzahl der Brandfälle

der Erfolg! 
BEZEICHNUNG DER BRANDURSACHEN 

Die Zentralstelle für Brandverhütung in Wien teilt die
Brandursachen in folgende Gruppen ein: \ . 1. Blitzschlag, 2. Selbstentzündung, 3. Explosion, 4. Bau
mängel, 5. Maschinen und Fahrzeuge, 6. Elektrizität,

7. feuergefährliche Stoffe, 8. sonstige Feuer--, Licht- und
Wärmequellen, 9. Brandlegung, 10. Kinderbrandstiftung und
11. unbekannte Ursachen. 

Ueber die einzelnen Ursachengruppen soll nun eine
kurze Betrachtung angestellt, Auszüge von Brandfällen
geschildert und einige Bilder gezeigt werden. Damit sollen
einerseits die Schwierigkeiten, mit denen die Brandermittlungsbeamten zu kämpfen haben, aufgezeigt und ander
seits vielleicht damit erreicht werden, daß dem einenoder anderen Beamten, besonders den jüngeren, so man-•eher Fehlgriff erspart bleibt. Für jene Gendarmeriebeam
ten, die sich für •die Brandermittlungstätigkeit interessie
ren, wird abschließend einschlägige Literatur angeführt. 

1. Blitzschlag

Zu diesem Punkt wird mancher sagen: ,,Blitzschlag ist
höhere Gewalt und daher menschliches Verschulden so
wieso auszuschließen!" Wenn tatsächlich Blitzschlag ,vor
liegt, ist dies auch richtig! Ist dies aber immer der Fall?

· Trotz kühlem Sommer gab es im Jahre 1955 in Oberösterreich 99 Gewittertage mit sehr vielen Blitzschlägen,
die einen Schaden von 6,471.991 S (22.4 Prozent des !Ge
samtschadens) verursachten. Doch waren die gemeldeten
Brände durch Blitzschlag auch wirklich echte Blitzschläge?
Oder waren auch sogenannte „Soloblitze" darunter? Ist
dies nicht doch ein übertriebenes Mißtrauen? Hierzu nur
ein Beispiel: 

Ein Brandleger hatte gestanden, 9-aß er über Auftrag
seines Dienstgebers während eines Gewitters dessen An
wesen anzünden sollte. Für die Tatausführung wurde ihm
ein Geldbetrag zum Ankauf eines Motorrades versprochen.
In den Mittagsnachrichten wurde eines Tages für die
Abendstunden für das betreffende Gebiet Gewitter ge
meldet. Der Brandleger traf auch sofort sämtliche Vor
bereitungen, so daß er im gegebenen Moment nur hätte
anzünden brauchen. Die Tatausführung ist damals nur
deshalb unterblieben, weil der Brandstifter unheimliche

Die . Brandstätte 
ist bi5 zum .AbschlufJ der· Ciendarm�rieerhebu�gen ·gemäfj § 12

· Abs._·3 �� 4 ·c1�r Brandverhütungsver�rd�ung vo,.,:, .16 .. März: 1953
. i ' 

,, � 

g�sperrt! 
Das unbef�gte Bet�eten dder die Veränderung der Brandstätte 
sowie die Entnahme von Oegenständen 

\ ist verboten! 
Zuwiderhandelnde werden nach § 18 der Feuerpoli:r:eior:dnung vom 6. Dez. 1951 bestraft. 

' 

�as GendarmeriepostenkQmrnand•-
Plnkatvordruck!zur Absperrung von Brandstätten 
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In einem der schönsten und modernsten Geschäfte Wiens, 
dem 

WARENH AUS 
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WIEN V, SCHONBRUNNER STRASSE 94 

WIEN VIII, LERCHEN FELDER STRASSE i50 

erhalten Sie zu günstigen Preisen 

MODELLMANTEL UND KLEIDER 

für Herbst und Winter, auch für starke Damen in allen 
Stoffarten. Sie finden dort weiter eine große Auswdhl in 
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Alles auch auf Teilzahlung zu Kassapreisen! 

Gendarmeriebeamte und deren Angehörige können ohne 
Anzahlung einkaufen. 
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THEODOR FRIEDMANN·s NACHFOLGER / WIEN 1. GRABEN 16 

Unterricht bei der ßrandermittlnngsgruppe der Erhebungsabtei
lung des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich 

Angst vor Gewittern hatte. Später legte er den Brand, 
aber nicht während eines Gewitters. 

Staatsanwalt Franz Meinert schreibt in seinem Buch 
„Die Brandstiftung": Ein patrouillierender Gendarm wird 
von einem Gewitter überrascht und sucht in der nächsten
Scheune Schutz vor dem Regen. Auf einmal hört er die
Stimme des jugendlichen Sohnes des Besitzers: ,,Mutter,
kann ich jetzt anzünden? Es hat schon dreimal gedonnert!"
Sollten dies nur Einzelfälle sein? 

Wir haben daher auch bei angeblichen Blitzschlägen in 
geeigneter Weise Erhebungen zu pflegen. 

Es ist zu überprüfen: 
1. War während der fraglichen Zeit im betreffenden 

Gebiet ein Gewitter? Vielfach sind Augenzeugen des Blitz
einschlages in der Nachbarschaft des Brandbetroffenen zu 
ermitteln. 

2. War auf dem Gebäude eine Blitzschutzanlage? (Wann
wurde sie zuletzt überprüft?) 

• 3. Wurde Ozongeruch (Schwefelgeruch) wahrgenommen? 
4. Sind Beschädigungen an erhöhten Teilen (Kamin 

usw.) oder in den Elektroanlagen festzustellen? 
5. Zeigen Bäume in unmittelbarer Nähe der Einschlag

stelle tiefe Furchen im Stamm? (Losgerissene Rinde.) 
6. Zeigen Metallteile auffallende Veränderungen? (Ver-

färbung?) ; 
7. Beschädigungen an Oefen, Rohren, Wasserleitungen?
8. Kann man auf Grund der vorhandenen Spuren den

Weg feststellen, den der Blitz genommen hat? 
9. Sin<l Eisenteile magnetisch geworden? U. a. m. 
Solche Erscheinungen müßten nach einem direkten 

Blitzeinschlag wahrzunehmen sein. 
Bei Blitzeinschlag in elektrische Freileitungen treten 

Ueberspannungen auf, die bewirken können, daß die 
Isolation durchgeschlagen wird. Dies wirkt sich haupt
sächlich bei isolationsgeschwächten Stellen, wie zum Bei
spiel bei der Hausanschlußleitung am stärksten aus, weil 
diese zumeist ungesichert ist und Tag und Nacht unter 
Spannung steht. Es kann dadurch ein Dauerlichtbogenkurz
schluß auftreten, der das Gebäude in Brand setzt. In diesem 
Falle haben wir es mit einer indirekten Auswirkung eines 
Blitzschlages zu tun. < 

Man sieht daraus, daß die Feststellung, ob es sich tat
sächlich um Blitzschlag handelt oder ein solcher nur vor
getäuscht wird, nicht immer leicht ist. In Zweifelsfällen 
soll daher die Klärung Sachverständigen überlassen wer
den. (Fortsetzung folgt) 

l(ameradschaftliche Zusammenkunft von leitenden (jend.- Beamten 

ft Anläßlich <ler 30jähligen Wiederkehr <ler Ausmusterungs�eier ·der Frequ�ntant�n der Gendarmerieakademie 1924
bis 1926 in Graz, waren folgende Offiziere anwesend: · ' · ' 

V o n  l i n k s  n a c h  r e c h t s s i t z e n d: 
Gend.-Oberstleutnant Alfred P a c h e r n i g g, Stellvertreter 

des Landesgendarmeriekommandanten für Niederöster
reich. 

Gend.-Oberst Karl K o r  y t k o, Landesgendarmeriekom
mandant für Kärnten. 

, Gend.-Oberst Dr. Anton B a r f uß, Stellvertreter des. Lan
<lesgendarmeriekommandanten für Steiermark. 

Gend.-Oberst Johannes K r e i l, Landesgendarmeliekom-
mandant für Niederösterreich. _ · 

Gen<l.-General Dr. Josef K i m m e l, Gendarmeriezentral
kommandant und Vorstand der Abteilung 5 im Bun
desministerium für Inneres. 

Gend.-Oberst Dr. Ernst M a y r, Landesgendarmeriekom
mandant für Oberösterreich. 

Gen<l.-Oberst Franz Ze n z, Landesgendarmeriekomman
dant für Steiermark. 

Gend.-Oberst Rudolf P e r  n k o p f, Landesgendarmeriekom
mandant für Salzburg. 

Gend.-Oberst Peter F u c h s, Landesgendarmeriekomman
dant für Tirol. 
V o n  l i n k s  n a ch r e c h t s  s t e h e n d:. 

Gend.-Oberst Dr. Alois S c h e r t l e r, Stellvertreter des 
Landesgendarmeriekommandanten für Oberösterreich. 

Gend.-Oberstleutnant Adolf S c h mi d  e k, Landesgendar
meriekommando für· Niederösterreich. 

Gend.-Oberst Dr. Johann F ü r böc k, Vorsitzender der
Gendarmeriedisiiplinaroberkommission. 

Gend.-Oberstleutnant Anton K u  c h a r, Stellvertreter des 
Landesgendarmeriekommandanten für Salzburg. 

Gend.-Oberst August P r  e y s s 1, Stellvertreter des Lan
desgendarmeriekommandanten für Oberösterreich. 

Gend.-Oberst Wilhelm W i n k  I e r, Alpinreferent des Gen
<larmeriezen tralkommandos. 

Gend.-Oberst . Friedrich Ha n 1, Landesgendarmeriekom
mandant für Vorarlberg. 

Die einstigen Frequentanten beim Besuch ihres ehemaligen Schulzimmers, nuf den damals innegehabten Plätzen 
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Nkhtabliefierung tatsächlich rnich.t vorhandener Krank>enk11ssen\>ei
tr�teile ist rnicht Verbrechen nach § 183 StG, sondern
Vergehen na.ch § 533 RVO 

Gegen den Schuldspruch wegen der Vergehen nach den 
§§ 533 und 1492 RVO m<1dit di,e Beschwerde geltend, daß
A. zugegeben h<1be, di•e Arberbnehmer<1nteile in der Höhe v0n
4825.91 5 ,m di•e B.etri,ebsk-rankenkasse nicht bezahlt zu haben.
Aus dem Beweisverfahren habe sid, kl<Jr ergeben, daß der An-
9ekl<1gte in dem gegenständlidien Zeitr<1um nidit mehr über die 
erforderlidi,en Mfüel verfügt ·habe, daß er <1lso di·e i,n Fragz 
stehenden Beträge der Kr<1nkenkasse keinesf<1lls vorenth<1lten habe. 
In· dieser RFchtu,rrg li,eg•e dem Angeklagten· daher kein str,:1f
b<1rer T<1tbest<1nd zur Last.· 

Die Besdiwerde ist i•n di,es,em BeJ.a,nge nicht berechtigt. 
Wi,e der OGH schon i1n der kundgemaditen Entscheidu,ng 
SSt XXII 11 <1usgesprocheen h<1t, bildet di,e Nid,tabli,eferu,ng der 
beim Arb.ei'tgeber foktisch vorhandenen Beitragsteil·e der Arbeit-
1nehmer · a,n die Kr�nkenk<1sse den Td'föestand der Veruntre,uung. 
Die Niid,tablieferung tatsächlich ,rli.cht vorhandener Beitragsteile 
der Arbeiten bildet das Vergehen nach dem § 533 RVO, nach
welcher Ges,etzesstelle der Arbeitgeber, der es unterläßt, von 
dem inm f<1ktilsch zur Verfügung stehenden, j,edoch, nur zur 
Auszahlung der Nettolöh'flle ausr,ei1chenden Geldmilttel einen ent
spred,enden Teil zwecks Berichtigung der Krankenkass,enbeiträge
abzuzweigen, str.afnechtlilch, v,erantwortlich ist. Diese Ausl•egung 
ergibt silch, wie der OGH in der ,erwähnten Entsch,eidung aus
gesprdd\en hat, zwangsläufig aus dem Umsta,nd, daß ei1ne V,er
urteilung weg,en Verbreichens der Veru,ntr•euung, beg<1ngen durch 
zweckwidrijge Vierwendung der faktisch vorhandenen ßeitr,agsteile
der Arb.ei,tnehmer ,nilcht die 91leich.en t<1tsächlidien und •recht
lichen Voraussetz,un.g,en' haben kann wiie die Verurteilung wegen 
Versehens n<1th dem § 533 RVO. Der Schuldspruch wegen 
des letztg,en,l'nnten Vergehens ist d:emn<1icli zu Recht erfolgt. 

D<1s Erstgeriicht 'h!at di1e Ha,ndlung,en des Angeklagten übrigens 
mit Recht clu•ch den Bestümmung,en des § 1492 RVO und § 210 
AVAVG unterstellt; Wter 1nämliid,, di,e von den ink<1ssoberech
Ugten Sozialversi•cheru.ngsträgern gemeinsam ei,ngehobenen Arbeit-, 
,nehmerarrbeile zu sämtli•chen Soziidlversicherungsbeiträgen den be
r.echUgten K<1ss,en vor,enthält, vergeht si,ch ,n;ich § 533 RVO irückr 
siichtlich der Krankenv,ersi·cherungsbeiträge, ,na.ch § 1492 RVO 
rücksiichtlid, der lnvalidenv,ersicherungsbeibräge •und n<1ch § 270 
AVAVG 1rücks1ditlich der Arbei'tslosenversicherungsbeiträge 
(OG,H, 31. Oktiobeir 1955, 5 Os 905; Landesg,eri1cht Wiien, 4a 
Vr 2641/54). 

Eine auf Bereicherung oder dauer,nde Herrschaftsanmaßung
gerichtete Absicht ist beim Diebstahl nicht erforderlict,
Aus dem Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 9 a StPO rügt 

der Beschwerdeführer, daß ihm das Erstgericht die Weg
nahme der Stehleiter und der Baumschere als Diebstahl 
anlastete, obwohl es eine durch längere Zeit wirksame 
Herrschaftsanmaßung über diese Gegenstände nicht fest
stellen konnte. Tatsächlich liege ein Gebrauchsdiebstahl 
vor, durch den der Tatbestand des Diebstahls nicht ver,
wirklicht werde. 

Der Einwand versagt. 
Die <lern Urteil zugrunde liegende Annahme, daß der 

Angeklagte die genannten Gegenstände aus dem Besitz 
das A. entzog und daß es von Anfang an nicht m sei
ner Absicht lag, den fremden Besitz in Vertretung des 
Berechtigten aufrechtzuerhalten, wie es für den Ge
brauchsdiebstahl wesentlich ist, findet darin eine aus
reichende Stütze, daß er die zuvor erwähnten Geräte an 
dem Tatort im Pfarrhof ihrem Schicksal überließ, ohne 
Vorkehrungen zu treffen, daß A. wieder darüber verfügen 
könne. Dem Urteil kann somit in diesem Belange weder 
ein Begründungsmangel im Sinne des § 281 Z. 5 StPO
noch ein Mangel rechtlicher Art vorgeworfen werden. 

Auch in der Annahme, daß der Angeklagte dabei um 
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seines Vorteiles willen handelte, kann ein Rechtsirrtum 
nicht gefunden werden. Denn diese Voraussetzung ist, wie 
der OGH in wiederholten Entscheidungen zum Ausdruck 
brachte ($St. XXII 49, XXI 57, XX 26, XIX 111 u. a.) 
erfüllt, wenn die Absicht des Täters darauf gerichtet ist, 
wie ein Eigentümer über- .das fremde Gut zu verfügen: 
eine auf Bereicherung oder dauernde Herrschaftsanmaßung 
gerichtete Absicht ist nicht ,erforderlich. Der Umstand, 
daß der Angeklagte die aus dem Besitz des A. entzoge
nen Geräte kurz darauf, nachdem er sie für seine Zwecke 
verwendet hatte, zurückließ, steht demnach der Annahme, 
daß er sie um seines Vorteils willen entzog, entgegen 
(OGH, 31. Jänner 1956, 5 Os 1259/55; KG Ried im Innkreis, 
5 Vr 329). 

§ 13 Abs. 1 JGG kann nur angewendet werden, wenn der
Täter im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch nicht 
18 Jahre als ist . 

,. Aus der Fassung des § 13 Abs. 1 •JGG 1949, wonach das
Gericht den Ausspruch über die verwirkte Geld- oder 
Freiheitsstrafe vorläufig für eine von ihm zu bestimmende 
Probezeit von einem bis zu fünf Jahren aufzuschieben 
hat, wenn anzunehmen ist, daß der Ausspruch und die 
Vollstreckung der über einen J u g e ri d 1 i c h  e n zu ver
hängenden Geld- oder Freiheitsstrafe ohne Nachteil für 
die Rechtsordnung und für ihn selbst unterbleiben oder 
durch die im zweiten Absatz angeführten oder andere in 
der Macht des Gerichtes stehende Verfügungen ersetzt 
werden kann, ergibt sich, daß diese Bestimmung nur dann 
angewendet werden kann, wenn der Täter auch noch im 
Zeitpunkt der Urteilsfällung Jugendlicher ist, also das
18. Lebensjahr noch nicht überschritten hat (vgl. SSt. IX
41, Kadecka, Das österreichische Jugendgerichtsgesetz, 
S. 95). (OGH, 12. juli 1955, 5 Os 671, 672; BG Langenlois,
U 78 und U 269/54.) 

Der Begriff der Wehrlosigkeit im Sinne des § 128 StG 
Der Begriff der Wehrlosigkeit im Sinne des § 128 StG 

setzt. einen Zustand der angegriffenen Frauensperson vor
aus, in dem diese nicht in der Lage ist, dem unzüchtigen 
Angriff des Täters eine Abwehrhandlung entgegenzusetzen, 
durch die die Vornahme der vom Täter beabsichtigten un,_, 
zuchtshandlung, die einen geschlechtlichen Mißbrauch da1llll' 
stellt, verhindert werden kann, Dabei kommt der Dauer 
der Wehrlosig)l:eit der angegriffenen Person keine ent
scheidende Bedeutung zu; insbesondere ist eine längere 
Dauer der Wehrlosigkeit, wie die Beschwerde des Ange
klagten meint, nicht erfordert, es genügt vielmehr, 
daß die -angegriffene Person nicht imstande ist, der Vor
nahme der Unzuchtshandlung eine wirkungsvolle Ab
wehrhandlung entgegenzusetzen. 

Diese Voraussetzungen waren aber im vorliegenden 
Falle gegeben. Durch die im Urteil festgestellten Gewalttä
tigkeiten hat <ler Angeklagte die A, auch wenn sie mit dem 
freien rechten Arm Abwehrhandlungen vornehmen ·konnte, 
doch tatsächlich außerstand gesetzt, dagegen Widerstand 
zu leisten, daß der Angeklagte an ihr die unzüchtj,gen 
Handlungen durch Betf!sten ihrer Brüste und ihres Ge
schlechtsteiles vornimmt. Wäre sie imstande gewesen, 
diesen Widerstand zu leisten, hätte der Angeklagte ihren 
Körper gar nicht zu den Unzuchtshandlungen, durch die 
er seine Lüste befriedigen wollte; mißbrauchen können. 

Das Erstgericht hat daher mit Recht bei A. für die 
Tatzeit einen Zustand angenommen, der den Begriff der 
Wehrlosigkeit erfüllt. Der Schuldspruch des Angeklagten 
wegen des Verbrechens der Schändung steht daher mit der 
Bestimmung des § 128 StG bei 1ichtiger Gesetzesanwei
sung im Einklang (OGH, 20. März 1956, 5 Os 185; KG Sankt 
Pölten, 6 Vr 1432/55), 
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Gendarmerie und Fremdenverkehr 

Von Gend.-Patrouillenleiter JOSEF PLATTNER II (Abs. d. Ch.-Schule), Gend.-Posten Häselgehr, Tirol 

In den letzten Jahren hat Oesterreich seinen inter
nationalen Ruf als Fremdenverkehrsland ersten Ranges, 
wie es ihn schon vor dem letzten Kriege besaß, zweüel-. 
los wieder erlangt. In den meisten Fällen wurden die 
Fremdenverkehrsziffern der Jahre 1936 bis 1938 von jenen 
der Jahre 1954 und 1955 um ein Vielfaches überboten. Aus 
allen Ländern Europas und darüber hinaus aus allen Kon
tinenten der Erde strömen jährlich hunderttausende Men
schen in unsere Heimat, um hier in der herrlichen Berg
welt, an den blauen Seen und Strömen oder sonst an 
einem idyllischen Flecken für einige Tage oder Wochen 
von den Lasten des Alltages auszuruhen, sich zu erholen, 
um schließlich wieder mit gestärkten Nerven, gesundem 
Herzen und lebensfrohem Mut auf ihr alltägliches Betäti
gungsfeld zurückzukehren. 

Auf Grund der landschaftlichen Beschaffenheit der 
verschiedenen Teile und Gegenden unseres Vaterlandes, 
wickelt sich der größte Fremdenverkehr in den westlichen 
Bundesländern ab. Durch diesen Aufschwung des Frem
denverkehrs gelangten sehr viele kleine und oft ganz 
unscheinbare und abgelegene Berggemeinden zu einem 

„nternationalen Ansehen und deren Bevölkerung zu guten 
�erdienstmöglichkeiten. Wec könnte sich heute noch die 

Gemeinden am Arlberg, das Salzkammergut, die Umge
bung von Kitzbühel oder gar die höchstgelegenen Gemein
den Tirols - Vent und Gurgl - und so manche andere 
Gegenden ohne Fremdenverkehr vorstellen, und welche 
Verdienstmöglichkeiten würden dann die dort wohnhaften 
Menschen haben. Zudem kommt wohl der Großteil der· 
Devisen, die Oesterreich wiederum für die verschiedenen 
Importe benötigt, durch den Fremdenverkehr in unser 
Land. Damit ist der Fremdenverkehr für unser Land auch 
zu einem Wirtschaftsfaktor ersten Ranges herangewachsen. 

Man muß sich vor Augen halten, daß sich die Bevöl
kerungszahl in einer Gemeinde gerade durch den Frem
denverkehr, sei es in einer Sommer- oder Wintersaison, 

oft verdoppelt, und daraus •ergibt sich logischerweise auch 
für den Exekutivbeamten ein zusätzlich umfangreiches Be
tätigungsfeld als Beschützer und Helfer auch dieser Per
sonen. 

Es ist wohl überflüssig, darauf hinzuweisen, welche 
Gefahren unsere herrliche· Bergwelt für den meist aus 
dem Flachland kommenden Fremdengast in sich birgt. 
Noch dazu sind diese Menschen oft nicht in der Lage, diese 
Gefahren rechtzeitig zu erkennen, um sich dann danach 
richten zu -können, wobei es sehr häufig schon an der 
nötigen Ausrüstung fehlt. Der Fremdengast kommt in 
unser Land, nimmt irgendwo Quartier und will nun 
seine kargen Urlaubstage,- sei es im Winter durch Ski
touren oder im Sommer durch Bergwanderungen usw. so 
gut als möglich ausnützen. Meistens werden dann solche 
Touren ohne Bergführer und ni.µ- auf Grund einer mit
geführten Landkarte unternommen. Oft weiß auch gar 
nicht einmal der Unterkunftgeber, wo sich seine Gäste 
befinden. Die Folge davon ist, daß im Falle eines längeren 
Ausbleibens der Gäste der Gastwirt oder sonstige Quar
tiei:geber geängstigt sind und im Falle eines etwa zu
gestoßenen Unglückes weiß man oft zunächst gar nicht, 
nach welcher Richtung man die Nachforschungen anstellen 
soll. Dadurch gehen aber sehr oft wertvolle Zeitspannen 
verloren, die so manchmal für ein oder mehrere Menschen
leben von Bedeutung sind. Die Fremdengäste können daher 
von ihren Quartiergebern und Gastwirten ni•e genug auf 
die Wichtigkeit der Angabe des Zieles bei Touren aufmerk
sam gemacht werden. Diese angegebenen Routen müssen 
aber dann auch tatsächlich ·eingehalten werden. So kann im 
Falle eines Unfalles den J;?ersonen viel eher Hilfe gebracht 
werden. Der Gendarmeriebeamte wird daher bei seinen 
Dienstgängen immer wieder in die Gelegenheit v�rsetzt wer
den, auf Gruppen von Fremdengästen zu stoßen. Schon bei 
einem oft kurzen Gespräch wird der Beamte die Vorhaben 
und. Absichten dieser Menschen erfahren können. Als Be-

Oesterreichische Wasserskimeisterscharten 1056. - Die österreichische Meisterin im Wasserskilauf und Europameisterin Frau 
Lisl Schuh-Feuchtinger mit Beamten des Gendarmeriepostens Millstatt, die durch die aufmerksame Ueberwachung der Absper

rungen wesentlichen Anteil an dem klaglosen und unfallfreien Verlauf der Wasserskimeisterschaftcn hatten 
Photo: Gendarmeriepa�roulllenleiter Otto Weingortner 
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Verkauf durch die besseren Fachgeschäfte 
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schützer wird nun der Beamte, dem ja die näheren Umständebekannt sind, auf Grund der Witterung, des Terrains, dermitgeführten Bekleidung und sonstigen Ausrüstung diesenPersonen oft einen guten Rat geben können und müssen.Jeder vernünftig denkende Mensch wird dann einen solchenRat. dankbar zur Kenntnis nehmen und auch befolgen. Dadurch kann dann so mancher Unfall und unter Umständen sogar manche Katastrophe verhindert werden. 
Für jeden pflichtbewußten Gendarmeriebeamten ist es ein schweres Beginnen, wenn plötzlich eine Meldung über einen Bergunfall oder ein Lawinenunglück eintrifft under dann die ersten Rettungsaktionen einleiten und schließlich ohne Rücksicht auf seine Gesundheit und seine Personmit anderen Kameraden und Hilfspersonen oft in tagelanger und mühevoller Arbeit alles unternehmen muß, umzu retten, was zu retten ist. Man könnte in dieser Hin� sieht auf zahlreiche Beispiele hinweisen, wobei aber auchfestgestellt werden muß, daß durchaus nicht alle derartigen Unfälle auf Unvorsichtigkeit und Unkenntnis derSachlage oder gar Leichtsinn zurückzuführen sind. Ein enger Kontakt und eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Gendanneriedienststellen einerseits und denGemeinden, Fremdenverkehrsorganisationen, der Jägerschaft, den Organen des Bergrettungsdienstes, der Bergwacht, den Alpenvereinen usw. anderseits, ist in dieserHinsicht zweifellos zum Wohle der Menschheit sehr förderlich. Dadurch wird die Aufgabe und das Ziel derGendarmeriebeamten als Schützer der Bevölkerung soweit als nur möglich erreicht werden können. •Aber auch in anderen Fällen wird der Gendarmerie�· beamte neben seinem gefährlichen Dienst noch in zahlreichen Fällen als Beschützer des Volkes tätig sein kön� nen. Im Straßenverkehr zum Beispiel kann er auf steileund gefährliche Straßenstücke, enge Gebirgsstraßen, deren Befahrung nur mit bestimmten Fahrzeugen empfehlenswert ist, hinweisen und auch dadurch vielleicht so manches Unglück verhindern. 
Grundsatz soll und muß hier bleiben „helfen so raschals möglich, denn wer rasch hilft, der hilft doppelt".Ganz abgesehen von der moralischen Wirkung, die tjasmöglichst rasche Erscheinen von Hilfspersonen auf dasGemüt eines in einer verzweifelten Lage befindlichen'l;erunglückten auslöst, darf der Helfer nicht kopflos werden und soll dem Verunglückten wirklich sachlich zuHilfe kommen. Es ist daher eine ehrenvolle und dankbare Pflicht jedes Gendarmen, einer in Not geratenen Person helfen zu können. Es darf daher keine Mühe gescheutwerden, weil dadurch das höchste Gut des Menschen -die Gesundheit und sehr oft sogar das Leben - geschontund erhalten werden kann. 
Natürlich erstreckt sich die Hilfe des Gendarmen gegenüber der Bevölkerung nicht nur auf Unfälle und ähnliche Ereignisse. Auch sonst bedar die Bevölkerung vielfach der Hilfe der Exekutivbeam'ten. Gerade in den b."kannten Fremdenverkehrsorten tauchen immer wiede1-dunkle Elemente auf, die· sich das dort herrschende bewegte Leben in der Weise zum Nutzen machen, daß sie in den Lokalen und Veranstaltungsorten und bei geeigneten Gelegenheiten verschiedene Diebstähle,Betrügereien und sonstige Untaten verüben und so aufKosten unserer· geschätzten Fremdengäste ein bewegtesund sorgenloses Leben· führen. 
Wir Gendarmen als Beschützer und Helfer der Bevölkerung sowie Hüter der Ordnurig wollen erreichen, daßsich urisere Fremdengäste, ganz gleich · welcher Nation und welcher Rasse, in unserem Lande unbehelligt erholen können, um dann nach dem verbrachten Urlaubmit einem Herzen voll netter Erinnerungen und mit frischen Kräften wieder an ihr Betätigungsfeld zurückkehren können. Sie sollen immer wieder gerne an ihrein Oesterreich verbrachten Urlaubstage zurückdenken. 
Auf diese Weise wird gerade der Gendanneriebeamte,sei es schon bei einer Grenzkontrollstelle oder auf eineranderen Dienststelle, zur Förderung des Fremdenverkehrssehr viel beitragen können. Im Interesse dieses so wichtigen Wirtschaftsfaktors wird daher jeder Gendarm trotzsonstiger Ueberlastungen immer gerne und höflich die mannigfachen Fragen der Gäste nach Möglichkeit beantworten und dies-en Personen, so gut es geht, mit Ratund Tat behilflich sein. 

... 

__ B_E_I L_A_G_E_Z_ U_R _IL_L_U_S_T_R_I_E_R_ T_E _N _ R _U_ N_ D _S _C_H_A_U_ D_E_R _ G_E _N _D_A_R_M_E_R_i_. E __ -e-. ........,1..,9 5_6 ____ ___ 

WIEwoWEDwAS.
1. Was ist die Oekumene? 2. Wie heißt -die größte dänische Insel? 3. We-lche -drei Bedeutung:en hatdas Wort Bock? 4. Wie heißt der höchste BergKanadas? 

• 5. In welchem österreichischen Bundesland liegt Bad Aussee? · 6. Wozu werden orthochromatischePlatten verwendet? 7. Welcher Unterschied bestehtzwischen a) Klima, b) Clima? 8. Was ist Protoplasma? 9. We1ches Fest wird am erstenSonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert? 10. Wie heißt die gr1echische Göttin der Schönheit? 11. Welcher 'Künst1er schuf die Pietain der· Peterskirche in Rom? · 12. An welchem Fluß liegt Florell'z? 13. Von wem stammt lder Ausspruch: ,,England erwarte•t, .dflß jedermann seine Pflicht tut?" 14. ·Welcher Gebirgszug ist derletzte Ausläufer der Alpen im Nordosten? 15. Wie nennt man •ldie mantelartige Oberbekleidung der Juden? 
16. Wer waren die ·sagenhaftenFührer der ·Angelsachsen be-i -<lerEroberung Englands? 

• 17. Wie heißt die größte .Stadt• Australiens? 18. Wel-che Stadt war :Seit 1562 Krömmgsstadt der deutschen Kaiser?19. Wie hieß im alten "Rom derhöchste Finanzbeamte des Staates?
20. Was verstelit man unter einerEselsbri!i,cke? 

We·lt und Wissen 

I. Geographie

Kapitei 5: Meere und Ozeane 

So wie man fünf Erdteile annimmt, ·so kann man auch :fünf Weltmeere @der Ozeane unterscheiden. Das Nördliche Eismeer, um denNordp0l, bes�ült die N0rdküsten v-cm Europa, Asien, Amerika. :Die Beringstraße führt in den GroßeF1 Ozean; mit clem Atlantischen ist offene Verbindung. Der s-förmige AtlantischeOzeaF1 liegt zwischen Eurnpa und Af:rika einerseits und Amerika aF1der-

seits. Im Norden und Süden schließen sich die beiden Eismeere an, im Südosten der mdische Ozean. Der Indische Ozean liegt zwischen Afrika,Asien und Australien. Im Süden gehter i_n das Südliche Eismeer, im Südwesten in das Atlantische Meer, imOsten in den Großen Ozean über. DerGroße oder Stille Ozean, auch dieSüdsee genannt, liegt zwiscnen Asi�n und Amerika. Er ist der größteunter allen. Um -<leR · Südpol herumliegt das Südliche Eismeer. Das Meer. wasser ist von bitter-salzigem Geschmack; im Gegensatz dazu istdas Wasser der Flüsse und (meisten) Landseen süß. Salzwasser trägtgrößere Lasten und friert nicht soleicht zu als Süßwasser. Ganz ruhigist das Meer selten, fast immersclilägt es Wellen, die beim Sturmsehr hoch gehen. Neben sblchen unregelmäßigen Bewegungen hat dasMeer auch eine regelmäßige. Alle Tage steigt und fällt es an den Küst__en zweimal (Flut-Ebbe). Jede dieserErscheinungen dauert etwas über sechsStunden, und man sucht ihren Grundhauptsächlich in der Anziehungskraft, .welche der Mond und die Sonne auf den Erdkörper ausüben. Die Tiefe des Meeres ist sehrverschieden; · die durchschnittlicheTiefe des offenen Weltmeeres beträgt aber gegen 4000 m. Der Grunddes Meeres hat Erhebungen· undVertiefungen. Mitunter ragen dieMeeresgebirge ü0er -das Wasserund bilden Ins·eln, oder wenn sie nurmit den obersten Spitzen hervo�ragen, Felsen un<l Klippen. Auf demSeeboden erstrecken sich auch weitausgedehnte Hochländer, die nur ingeringem Abstande vom Wasserspiegel hinstreichen. An· solchen Stellen hat 'das Meer oft eine überraschend geringe Tiefe; man nenntsie Untiefen. Anderwärts berührt derRi!icken solcher Ho,hländer di� Meeresoberfläche oder kommt ihr,doch ganz nahe; dann bildet er Sanclbänke. ·Sandhügel, die das Meerauf I dem Uferrand aufgespült !hat, nennt man DüF1en. Mtt eer Beschaffenheit <les Meeresgrundes hängenauch <li.e Meeresstrudel z11sammen;-clie Meeresströme dagege,i:1 wahrscheinlich mit der Umdrehung derErde. Die Seefahrer g:ebrauchen dieseoft · zm Ablfürzll.lilg ihrer Reisen, und die Polargegenden, in welchenkein Baum wächst, erhalten durchsalcae Ströme aus waldreichen Gegeaden erwünschtes Treibholz. Einercler bekanntesten ist der Golfstrom. Er heißt so, wel!l er aus ,c!em mexikanischen Golf (zwischea Flori<l3und Kuba) To.erauskommt; er gehtclann nordöstlich bis Neufundland,

wendet sich hierauf nach Osten undentsendet bei den Azoren einen südlichen Arm an die afrikanischeKüste, einen p.ör<llichen an die Küsten des nordwestlichen Europas, d3sdurch ihn beträchtlich erwärmt .wird.

Die Mischlinge von Weißen undNegern, die zusammen mit reinen Negern in den USA 16 Millionen Menschen zählen, haben nach dem spanischen Wort für „Maulesel" den Na-
men ,, ......... ". 

DENflSPO-
Was hätten Sie getrau? 

An einem Sonntagnachmittag gingein Mann durch die Straßen Wiens.Es war ein heißer Sommertag. DieSonne brannte vom Himmel. Plötzli�h entdeckte der Mann im Vorübergehen eine bedrohliche Sache.
Im Schaufenster ein-es Friseurgie-. schäftes stieg aus einer Papierpakkung feiner Rauch auf. Nicht langemehr konnte es dauern, so mußteein Brand ausbrechen. Die Ursache?Hinter der rauch�nden Packungstand ein Rasierspiegel, ein Hohlspiegel, in dem si-ch die Strahlen der Sonne sammelten. Und ausgerechnet im Brep.npunkt des Spiegels lag die Pac�ng. Was w.ar zu

, tun? Das Geschäft war geschlossen.Es war ja Sonntag. Sollte man dieScheibe einschlagen? Das _ würdea.Uerlei Aufsehen erregen. Aber getan mußte etwas werden,· und zw3rsofort, wenn es nicht zu ein,em Fensterbrand kommen sollte. Geistesg,egenwärtig griff der Mann ein. Was tat er? Was hätten Sie getan? 

Wie schwer ist die Erde? 

Das Gewicht der Erde ist 5¼ mal.so groß •wie das einer gleich gr0-ßen Kugel aus Wasser; die Sonnendichte beträgt den vierten Teil derEr<ldichte, andere Sterne sind nur 
1/ 10 000 so schwer wie eine g'leich
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große Kugel aus atmosphärischer
Luft. Umgekehrt gibt es aber Sterne,
wie den Siriusbegleiter, der dreimal
so groß wie -die Erde ist, aher 
einige Millionen Male das Gewicht
der Erde besitzen soll. Eine der
großartigsten genialsten Arbeiten der
Wissenschaft stellt die Gewichtsbe
rechnung der Erde des Gelehrten
Bailly dar. Als Ergebnis steht gm
Ende seiner Berechnung D = 5,6747
mit einem Fehler von nicht über
0.038, was bedeutet, daß, die Erde
5½ mal so schwer wiegt wie eine
gleich ,große Wasserkugel, doi,pelt
so schwer wie Granit, halb so
schwer •wie Blei und doppelt so
schwer •wie Zink, also eine Qua
drillion, 256.195 . Trillionen, 670 Bil
lionen Tonnen. Obgleich der Fehler 
im Betrage von 385 Billionen Ton
nen schwingt, ist er dem Gesamt
betrage gegenüber nicbl größer ats
.1;100 g in einem Kubikfuß Wasser,
der 62½ Tonnen wiegt. Würde· ein
Mensch· von Christi Geöurt an, dfe.
Zahl der Tonnen, die di-e Erde wiegt, 
ununterbrochen zählen, -er wäre
heute noch nicht bei der ersten
ßillion angelangt. Um die ganze Erde
zu verladen, würden 378 Milliarden
Jahre nötig sein. Die Länge des
Güterzuges betrüge dann 43/4 Trillio
nen Kilometer, also das 160.000fachc 
der Entfernung des nächsten Fix
sternes 'von der Sonne. Ein Licht
strahl •würde, um von der ersten 
Lokomotive bis zum letzten Wagen
zu gelangen, eine halbe Million Jahre

.unterwegs sein.

Vorübergehend ist die Haupt
straße abgesperrt, denn ein langer, 
langer Leichenzug, mit vielen Blu
menwagen im Gefolge, zieht vorüber.
Ein ungeduldiger Mann in einem ele
ganten Chrysler, der nicht weiter
fahren kann, kurbelt qas Fenst=r
herunter und ruft einem Buben, der
mit einer Schultasche unter den
Gaffern steht, zu: 

„Sag einmal, wer wird denn da
eigentlich begraben?" 

,;Ieh glaube, der ganz vorne im
ersten Wagen!" 

Der Schnorrer schickt seinen
Sohn zu einem reichen Bankier, auf 
daß der hoffnungsvolle Jüngling .ihn_
anschnorre. Nach einer Weile .kommt 
der junge Schnorrer zurück. Mit 
leer-en Händen. ,,Was, der Geizkra
gen bat dir nichts gegeben?" schimpft
der Alte. 

„0 ja, Papa, er -lb.at mir einen 
lumpigen Schilling geschenkt. Den
hab ich ihm natürlich vor die Füße
geiworfem.." 

„Bist du verrückt? Dem Teichen 
Mann einen Schilling zu schenken?
Der sehen.kt wis doch auch nicrats!"

* 

Die Vorsitzende des Frau.eaver
ein6 wanderte durchs Ge'fäng,nis,
um die Sträflinge zur Einkehr zu
bewegen. An je<lei:. Gitrtertür blieb
Sie stehen und sprach salbungsvolle

n 

Woi;te zu ·-aen Zelleninsassen. So
war es auch bei Zelle 34, worin ein
vierschrötiger Kerl' saß. 

,,Guter Mann", sagte die Frau,
· ,,Qaben Sie, seit Sie hier sind, nicht

schon einmal über Ihre Irrtümer
nachgedacht?" 

,,Und ob!" war die Antwort>.
„Aber Sie könn-en mir glauben, beim 
nächsten Einbruch t,rage ich Hand-
schuhe!" 

* 

Eine schlanke junge Dame kommt
in einen Fleischhauerladen. 

,,Bitte", sagt sie zu dem Auf
hacke:r, ,,schneiden Si-e mir ein recht 
s·chönes Stück Fleisch ab, so etwa
vier JGlo." 

„Gewiß, gnä Frau", versichert •der
Fleischhauer diensteifrig und komm/ 
dem Wunsch nach. 

„So, das wär halt a Bröckerl, mit
dem werden Sie zufdeden sein,

- gnä ;Frau!" 
,.,Danke schön", sagt di'e junge

Dame darauf, ,,legen Sie es nur
wieder · zurück,. Ich habe nämlich
in· der letzten Zeit vier Kilo abge
nommen, ·und wollte nur ,sehen, wie
viel das im Ganzen ist." 

Friedrich möchte seinen Bruder
verheiraten, der in bezug auf die
Weiblichkeit seit eh und je schwierig
war. Die Dame im Heiratsbüro legt
Friedrich , verschiedene Bilder von 
Damen vor. Plötzlich stößt Friedrich
einen Schrei aus, denn 1er find-et
unter den Angeboten auch das Bild
seiner eigenen Frau. Er wirft sich 
in seinen Wagen und ,eilt nach Hause.

„Was soll das heißen, du hast 
<lein .Bild zum Heitatsv-ermittler ge-
geben?" 

,,Aber beruhige dich doch". besänf
tigt ·die Frau ihren aufgeregten Gat
ten, ,,das gilt doch gar nix mehr,
schau; das stammt ja noch aus der
Zeit; wo du so schwer kra.nk gew�
sen bist!" 

* 

Zwei · Geschäftsreisende haben die
glekhe Tour. Allerdings reist der
eine 1vl'ln ,ihnen stets in Begleitung
einer ,häßlichen Dame, die, wie sicra
bald herausstellt, seine Frau ist. 

Bei einer i,assenden G.elegeniheit
konnte ,der andere- seine Neugier
nicht bezähmen und fragt: 

„Sagein Sie, warum reisen Sie
immer mit Threr Frau, Herr Kol
leg.e?" 

, ,,Ach, wissen Sie, ich kann mich
bei der Abfahrt nie ·zu ,einem Ab
schiedskuß entschließen!" 

* 

Josef Kainz war einst zu• einem 
rei-chen Bankier geladen. Zufällig
hörte Kainz, wie der Bankier seine
Frau, die ibm Vorwürfe ma<:hte,
daß er einen Schausl!)ieler geladen,
mit den Worten bes-cl:twichtigt.e: 

„Nun, nun, Schauspieler sind
auch Mensc;:hen !" 

Kurze Zeit später bat -clie Frau
des Hauses den Schauspieler 'mit 
einem süßlichen Lächeln zu Tisch.
Kainz lehnte mit den Worten: ,,Men
sc;hen sind auch Schau.spieler!" ab
und ging. 

Der ,Grundstückmakler zerfranste
· sich: ,,Vor allem ist das Klima hier

unerhört gesund", prahlte er einem
Kunden ,vor. ,,Wissen Sie ,eigentlich,
daß ,hier praktisch niemand stirbt?"

In <liesem Augenblick bog ein
LeiclJ.enzug um die Ecke. 

Der Grundstückmakler verlor
nicht die Ruhe. ,,Der arme Beerdi
gungsunternehmer!" seufzte er und
deutete auf den Sarg. ,,Verhungert."

* 

Der Filmstar tanzt hingegeben mit
einem Konserver.�abrikanten, der 
sehr reich ist. ,,Willst du· meine
achte Frau werden?" flüsterte ,er,
heiser vor Leidenschaft. 

Sie haucht kühl wie ein ameri
kanischer Kühlschrank: ,,Gut, ver
suche ich es eben zum n·euntenmaL" 

Fabrikant: ,,Kellner, einen Stan
·desbeam t.en !" 

* 
•

,,Weißt du, liebe Emilie, zu me1- 11P'
nem Geburtstag schenkt mein Va-
ter mir stets ein Buch." 

„Das finde ich sehr nett, da
mußt du ja schon eine stattliche
Bibliothek beisammen haben!" 

* 

Summer will sich als Sardinen
packer vevdingen. Fragt der Sardi-
nenkönig: 

„Haben Sie Vorkenntnisse für
diesen Beruf?"

,,Gewiß."
,,Woher?" 
,,Ich war zeFl.n Jahre lang Stra

ßenbahnschaffner."
.. 

Der Lehrer beklagt sich: ,,Ihr
Bub schläft aber dauernd!" 

„Was heißt den,:i da1'lernd?" murrt
der Vater. ,,Sie müssen ihn einmal
beim Fußballspielen sehen!"

* 

,,Ich hätte ihn so gern geheira-
tet, aber e-r sagte ·etwas, <las mir 
dies . unm0gUch machte. " :..... ,,Was .a
denn, Molly?" - ,,Ne-Ln." �

* 

„Hast · du den Pelzmantel von
deinem Mann bekommen?" 

,;Nur teilweise - die Idee ,stammt
von· mir!" * 

„Na, Franzi, was hast du denn
heute in der Schule gemacht?" 

,,Darauf gewartet, daß sie aus . ist,
Vati!" * 

„Ich habe zu Hau_se inoch ein
paar wunderbare Oelgemälde." 

,,Aus welcher Zeit?" 
„Aus der Zeit, als ich splchen

Lux1,1s noch bezahlen konnte."
* 

„Sin1ll irgendwelche große Männer
�n dieser Stadt geboren wordem ?" 

_,,Nein, immer nur kleine Kinder.''
* 

„Warum gehen Sie eigentli-ch mit
Threr Braut alle Tage iauf den West
t>ahnhof?" 

,,Weil wir dort rue einzige Gele
genheit haben, uns ungestört. zu 

1 ·1 1 
jZ 3 

1 1 14 

l•l•I l•l•I 
1•1

5 
1 1 1

6
. l•I 

1•1
1 f -1 1 1 l•I 

8 
1 1 1 • 1 1 1 -

• 
,_ 
• 

10 
1 111 

1
12 

1
. 

13 114 1 115 

1•1
16

1 1 1 1 l•I 
l•I 11 1 1 l•I 
1•1•1· l•l•I 

18 
1 f 1 19 

1 1 L 
W a a g r e -c h t : 1. Mehrzeichen.

• Ansiedlung.. 5. Göttin der Jagd. 
, . Unangenehmes. · 8. Liebesgo-lt. 
9. Fußrücken. 10. Schmuckstück.
13. Mil-chmutter. 16. Zwischenmahlzeit.
17. Männername. 18. Altes ·Längen
maß. 19. Situation. 

S e n k r e c h t: 1. Ungebundene
Rede. 2. Grasspitze. 3. Mittagessen.
4. Wald. 5 .. Gesangstück. 6. Orientali
scher Männername. 10. Ungezogenes
Kind. 11. Form von Nein. 12. Elite
truppe. i3. Krebstier. 14. Gegorenes 
Getränk, 15. Zögling. 

Gend.-Bezirksinspektor
Anton Ottenschläger 

küssen. Alle Leute glauben nämli<:h,
wir nehmen voneinander Abschied."

* 

,.Was j.st eigen.tlich Ihr Mann?"
,,Erfincl·er." 
,,Was erfindet er denn?" 
,,Jede Nacht eine andere Ausrede,

wenn er spät heimkommt!"

• ,,Also, mein Li:ber, Ihre Frau lei
det an einei, nicht unbedenklichen
Stoffwechselkrankheit!" ' ,,Aha, deshalb hat sie jeden Mo
Fiat ein meues Kl!eii,d von mir ver
langt!" 

lf 

Eine Ehefrau bat ill.ren Hausarzt
um ein Scralafmittel „Es ist furcht
bar", klagte sie, ,,die ganze Nacht
spricht mein Mann. leb kann kein
Auge zumachen. Man muß· -cloch et
was dagegen tun." 

„Wissen Sie, liebe Frau.", sagte
der E>oktor, ,,das beste wird sein,
Sie lassen Ihren Mann auch· 1am Tag<!
zu '\�orte kommen." 

* 

„Und das Edelweiß hat ihr Mann
ganz, bestimmti selbst gepflückt?" 

,,Sicherlich, icFl. kann Thmen s0gm'
noch die Doktorrechnung zeigen." 

'fl, 

Ein Professor der Nati:onalök::mo
mie prüft seine Studenten: ,,Nen
nen Sie mir ein Beisi,iel für un
pr0duktive Kapitalanl.a�e." 

' 

Auflösung sämtlicher Rät.3el in 

der näch&ten Beilage 

Arithmogriph 

ai 1 2 3 4 5 6
b) 5 6 7 3 5 8
c) 9 10 8 5 6 1
d) 11 7 12 10 13 6
e) 1.3 12 4 3 2 H 

f) 3 13 15 13 14 H 

g) 2 16 5 6 17 5
h) 6 10 18 19 1 13
i) 17 10 5 17 13 20 

i) 1 ' 3 5 2 13 3
k) 3 13 4 13 12 12

1) 13 21 1 3 13 20

m) 2 12 14 1 13 3

An Stelle d,er Zahlen sind entspre
chende Buchstaben zu setze.n, so daß
\Vörter folgender Bedeutung entstehen:

a) Mohammedanische Kopfbedeckung.
b) Bekleidungsstück der Alpingendar
men. c) Prickelnd. d) Daktylosköpischer
ßcheU, Mehrzahl. c) Berggipfel :im Kau
kasus. f) Ausgleich. g) Britische Kolonie 
i11 Afrika. h) Verwandte. i) Stirnreif.
j) &ee.l.isches Leid. k) Aufrührer.
1) · Ueoortrieben. m) Uebevz.ieher. 

D.i.e ersten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, e.rgeben den \Vahl-.
spruch -eines Sicherheitskorps.

Gendarm 
Siegfried Krainer -

Stimme aus der hinters·ten Bank:
„Wenn man seine Schwester ins
Kino mitnimmt!" 

* 

„Ich veFstebe ,dich nicht. Du
kennst den Dieb deines Autos und
zeigst ihn nicht an!" 

„Ich warte damit, bis er den
Wagen reparieven und neu lackieren
läßt." 

· ,,Sagen Sie, verstehen Si,e was 
vom Wetter?" 

,,0 ja, jetzt regnet -es!"
* 

„Herr Kandidat, man gibt einem
Pferd Hafer, was geschieht dann?"

,,Es frißt, Herr ProfesS.,OJ'!"
* 

,,Ich hal:>e leider meine- Wirt-
schafterin verloren; . sie hat sich
nämlich mit einem Gerichtsvollzi<e
her verlobt." 

,,Den hat sie wohl lbei dir ken
nengelernt!" 

* 

,,Ich habe mich in Erna s0. ver
liebt,, daß ich bereits ihalb verrückt
hl�' 

,,Nun, dann heirate sie." 
,,Ich bin doeh nur h_alb ve·rrückt!"

* 

„Meine Fra½ lernt Klavier, meine
Tochter Geige, mein Sohn Cello ... "

,,Und Sie lernen nichts?" 
,,Doch, zu leiden, ohne 1zu kla

gen!"

... daß Wh,isky aus Gerste (beson
dere Arten au \Vre,i:z,en oder Mais) her
gestellt �v-ird. 

, .. daß \:!er Scbwabeaspiegel ein um
1275 entstaud-eaes süddeutsch�s Rechts
buch. �st. 

. .. daß kernlose Rosine.n die Be
zeichnung Sultaninen führen. 

. .. d-aß • de.r Begründe; des La:za
ristenor-c!Jens Vinzenz ,,on Paul ist. 

.. . daß der Zider ein Obstwein ist .

... daß man Kaiser Maximilian l.
als den letzten Ritter bezeichnet. 

... daß die erste Bibel von Johan
nes Gutenberg gedruckt wurde. 

... claß der letzte Kaiser von Rom 
Romulus Augustulus (475-476) hieß.

... aaß die artenreichste Gruppe
der Eapageienvögel, die aer Sittiche
ist. 

. .. daß die Abkürzung NEM Nah
rungs-Einheit-Milch (Nährwert von
l Gramm Milch) bedeutet. 

". daß der Frack im 19. Jahr
hundert in England entstand. 

... daß man unter den Säulen des
Herakles die antike· Bezeichnung für
die Meeresenge von Gibraltar ver
steht. 

... daß die südlichste Stadt der
Erde Ushaia ist. 

i>4.ul,tci.4ul\g. deJa. 24t�e.e CiU3 deJa. 
J.epte,n,6.eJa.-N.umna.e.11. 

Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 
1 Amerigo. 7 Trommel. 14 Lokale .
16 Ironie. 17 TO. 18 Pony. 20 Otto. 
21 NB. 22 Ares. 24 Depot. 25 Rose. 
27 San. 28 Amp. 30 Homer. 32 Eosin.·
34 Ems. 36 Lil. 38 Piste. 40 Elias.
41 anti. 43 er. 44 Erg. ·45 Ute. 47 Ri
mini. 50 Egeria. 53 Asiaten. 54 Erosion. 
S e nk r e c h t: 1 Altar. 2 Moor. 3 EK.
4 Raps. 5 ILO. 6 und 8 Gendarmerie
rittmeister. � Art. 10 Moor. 11 Mn. 
12 eins. 13 Leber. 15, 31 und 49 Mur.
19 Yen. 20 o. Oa. 23 Egoist. 26 0Fion.
27. See. 29 Pol. 33 Opera. 35 SLG. 
36 lau. 37 Milan. 39 Iris. 42 Trio.
44 ent. 46 ego. 46 i. A. 51 es. 52 Rl 

Wie?Wo?Wer?Was? 1. Der Neuen
burger See. 2. Der Tajo. 3. Tananariva.
4. In der Schlacht bei Aspern 1809.
5. In Medina. 6. Ferclinand v. Lesseps. 
7. Rom. 8. Franz v. Assisi (Franzis
kaner). 9. In Konstantinopel. 10. Fleisch
und Fisc;:hsulz. 11. Das Passeiertal.
12. Ein Nachfolger Mohammeds; er 
ist das geistliche und weltliche Ober
haupt der Mohammedaner. 13. Eine
Legierung von Kupfer, Nickel und
Zink (Silberersatz für Kunstgegen
stände). 14. Picasso. 15. Spanisch.
16; Merkur. 17. a) ein spaniscraer Tanz; 
b) ,eine kurze Jacke. 18. Ein sibiri
scher Zauberpriester. 19. An der Etsch.
20. Das Himalajagebirge. 

Wie ergänze ich's? 'Die Zauber
flöte (Mozart: 1756-91). 

Uenksport- Nicht O Komma 1,
sonaern O Komma 8. Denn O Komma
10 ist ja dasselbe wie 0.1. 

Ill 
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,,Hatschi!" 

,,So! - Darf ich jetzt auch„ einmal etwas sagen? ... " 

,,Sclrade, es war ein 'be,1;onders hand
licher kleiner Bohrer!" 

,,Es sclmleckt heute ein bißchen an
ders. Du hast es auf ganz n(luartige 

Weise anbrennen lassen!" 

Der Verkehrssünder 

� � 

:-� 

,,Auf Hechte haben Sie geangelt? 
Fingen Sie einen?" 
,,Ne�." 
„Woher wissen Sie, daß es Hechte 

·war-ffll?"

1 

Gend.-Revierinspektor OTTO JONK'i] 

Steckbrief - Sherlock Holmes 
Keine dichterischer Erfindung entsprossene Figur ist 

im letzten Menschenalter so volkstümlich geworden wie 
Conan Doyles berühmter Detektiv Sherlock Holmes. Nicht 
nur in England, dem Heimatland des Autors, nicht nur 
in den übrigen angelsächsischen Ländern des Erdballes, 
bei allen Kulturnationen erfreut sich dieser findige, glatt
rasierte Mann mit der Shagpfeife im Munde unbegrenzter 
Beliebtheit, und man kann sagen, daß er das Vorbild für 
eine ganze, höchst umfangreiche Literatur geworden ist, 
die nicht nur im Roman und auf der Bühne, sondern vor 
allem auch im Film bis zum heutigen Tage die große 
Masse fesselt. Bei dieser ist freilich vielfach der feste 
Glaube an die lebendige Wirklichkeit dieses Detektivs 
verbreitet, und sein geistiger Schöpfer mußte hinter die 
Gestalt seiner geschickten Erfindungsgabe, selbst in Eng
land, be·scheiden zurücktreten. 

Hat nun Sir Conan Doyle seinen Sherlock Holmes wirk
lich ganz frei erfunden oder verbarg sich hinter diesem 
berühmten Namen lediglich ein besonders tüchtiger Ver
treter des Detektivberufs? 

Die Frage eingehend zu beantworten, hat eine Eng
länderin ermöglicht, die jahrelang mit dem Urbild Sher
lock Holmes befreundet gewesen ist und in einer Bio-

• graphie ein offenbar mit großer Liebe gezeichnetes Bild
dieses Mannes entworfen hat. 

Denn, ein Urbild hat Sherlock Holmes in der Tat 
gehabt, nur war dieses kein Detektiv, sondern - wie der 
Dichter Sir Conan Doyle in seiner Jugend selbst - ein 
Arzt. Es war der Professor Dr. Josef Bell, ein bedeutender 
Chirurg und Kliniker in Edinbourg. Conan Doyle war 
als Mediziner ein Schüler Bells und Assistenzarzt in dem 
von ihm geleiteten Krankenhaus. In dieser Eigenschaft 
hatte Conan Doyle die Aufgabe, dem Professor neu ein
gelieferte Kranke vorzuführen, und er kam aus dem 

. Staunen nicht heraus, wenn er sah, wie der Gelehrte aus 
einer kleinen, unbedeutenden Einzelheit jeden Charakter 
wunderbar rasch und sicher zu analysieren verstand, und 

Gegründet 1854 
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für Damen und Herren 

wie er in allen Zweifelsfällen aus der Haltung der Klei
dung oder der Physiognomie des Patienten durch logische 
Schlußfolgerungen wesentliche Aufschlüsse erhielt. Mit 
geradezu verblüffender Sicherheit erriet Professor Bell so 
die Lebensweise, den Beruf. die Nationalität und die 
Heimatprovinz seiner Kranken, die er nur mit einem 
einzigen Blick zu betrachten brauchte, um nicht nur die 
Diagnose zu stellen, sondern auch die Lebensgewohnheiten 
des Patienten, manchmal sogar seine Geheimnisse zu 

MOBEL 
SONDERANGEBOT FUR 1
CiEMDARMERIEBEAMTE ■

ergründen. Diese Enthüllungen des Professors setzten 
Kranke und Aerzte gleichermaßen in· Staunen. ,,Da kommt 
je! ein Flickschuster!" sagte Dr. Bell ernes Tages, als cfer 
Patient, der ihm vorgestellt werden sollte, kaum über 
die Schwelle des Krankensaals getreten war. Und den 
Studenten erklärte der Professor, die Hosen des Mannes 
seien gerade dort abgenutzt, wo die Schuster das Leder 
halten, um es zu klopfen. Einen besonders bezeichnenden 
und merkwürdigen Fall hat Professor Bell einmal selbst 
erzählt. Eines Tages schritt ein Mann durch den Hörsaal, 
in dem Bell gerade Vorlesung hielt. ,,Meine Herren", sagte 

Olympia Kleinschreibmaschinen 
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zinsenlosen kleinen Monatsraten. 
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Gendarmerie- und Zollbeamte! 
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Bell, nachdem er dem Mann ein paar Sekunden mit den 
Blicken gefolgt war, ,.Sie haben hier einen Menschen ge
sehen, der Soldat in einem Hochlandregiment war, und 
zwar wahrscheinlich bei der Kapelle gewesen ist." Der 
Mann hatte einen Gang, wie man ihn in Schottland bei 
den Dudelsackbläsern sieht, und das hatte den Professor 
auf seine Vermutung gebracht. Der Mann bestritt auf seine 
Frage ganz entschieden die Richtigkeit der Bellschen Deu
tung seines Ganges. ,,Und ich habe mich trotzdem ,nicht 
geirrt", rief der Professor, indem er den Mann von zwei 
Dienern in einen Nebensaal bringen und dort entkleiden 
ließ. Dabei machte man sofort die Entdeckung, daß der 
Mann am linken Arm ein mit Feuer eingebranntes Zeichen 
hatte, das die Form eines „D" hatte und - ,,D" bedeutete 
Deserteur. Die Deserteure des englischen Heeres wurden 
früher immer mit diesem Schandmal gekennzeichnet. Dar
um hatte der Mann mit dem komischen Gang sein Sol
datentum so hartnäckig in Abrede gestellt. 

Der Kliniker von Edingbourg suchte seinen Schülern 
immer wieder begreiflich zu machen, daß die Beobachtung, 
die selbst die kleinsten Merkmale nicht unbeachtet läßt, 
eine der wichtigsten und wesentlichsten Grundlagen aller 
Medizin sei. Der Arzt müsse durch scharfe Beobachtung 
den Kranken schon zur Hälfte kennen, bevor er ihn noch 
untersucht habe. 

Trotz allem wäre Bell, der einer Familie von Aerzten 
und Chirurgen entstammte, nie auf den Gedanken ge
kommen, daß er eines Tages- der Welt als Privatdetektiv 
gezeigt werden würde, und· daß noch dazu einer seiner 
Lieblingsschüler es sich einfallen lassen könnte, ihn in 
einer solchen Verkleidung als Romanhelden zu präsen
tieren. Conan Doyle hat auch schließlich selbst zugegeben, 
daß sein ehemaliger Lehrer das Urbild des Sherlock Hol
mes darstellte. 
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HERBERT SCHÄFER 1 

Klopfgeist und Hexenbanner 

In einem kleinen Donaustädtchen klopfte es eil:es Abends 

im Hausgemäuer einer Familie, die in einer schottrige� Gasse 

außerhalb des Befestigungsringes der alten Kalksternstadt

mauern lebt. Ganz in abergläubischen Anschauungen groß 

geworden, glaubte vor allem die Ehefrau l.5ofort .an das Wir

ken einer oder mehrerer Hexen. Nur durch �exen konnte 
das aus der Wand dringende Klopfen .allabendllch verursacht 

werden. wo Hexen ·wirken, ist gewöhnlich der Hexenbanner 

nicht weit - finden doch diese Betrüger vor allem in 
jenen Gegenden eine angen�hme Exist�nzgrundlage, wo 
die Menschen nicht naturw1ssenschaftl!ch denken oder 
religiös vertI'.auen können, sondern abergläubisch an böse 
Geister und Hexen glauben. Die geplagte Hausfrau fuhr. 
also in eine nahe Ortschaft, wo ein Hexenbanner in dei 

Tarnung eines Heilpraktikers seine Sprechstunden ab
hielt und wie die Spinne im Netz auf Opfer aus den 
umliegenden Dörfern iauerte. . 

Nachdem sie ihm in der Sprechstunde 1hr Leid ge-: 
klagt hatte, erschien der Hexenbanner _eines Tages in der 
Wohnung der ängstlichen Frau, streute ein unbekanntes 
Pulver sowie verbrannte Kräuter, und murmelte - gegen 
entsprechende Honorierung natürlich - geheimnisvolle 
Gebete vor sich- hin. Er gilt in der nächsten Umgebung 
als. Beherrscher der „Weißen Magie", welche allein gegen 
die „Schwarze Magie", deren sich der Teufel und die 
Hexen bedienen, wirksam und stark ist. 

Der mächtige Mann versicherte ihr weiter, man könne 
nun auch erfahren, wer die Hexe sei. In den nächsten drei 
Tagen werde die Hexe infolge des Abwehrzaubers gezwun
gen sein, sich hier in diesem Hause etwas zu leihen. So 
werde sich ihre Hexeneigenschaft offenbaren. Man solle 
genau darauf achten, wer leinen Gegenstand geliehen haben 
wollte. 

Und wie es der Zufall in solchen Fällen meist will: 
eine hochangesehene, hübsche Frau aus der Nachbar-' 

schaft, zwei Häuser hinter dem „Spuk"-Haus, schickte 
einen Tag nach der Abwehrbe:schwörung ihren Buben mit 
der Bitte, man möge ihr doch eine Mistgabel leihen. 
Jetzt wußte man also, wer die Hexe war! Darauf hatte, 
man gewartet! Es entspricht bekanntlich der Anschauung 
der Abergläubischen, daß eine Hexe erst dann die rich
tige Macht über den zu Verhexenden gewinnen kann, 
wenn sie· einen Gegenstand aus dessen Besitz erhalten 
hat, sei es durch Diebstahl, sei es durch Leihe oder als 
Geschenk. Ueber diesen Gegenstand kann sie dann ihre
Hexenflüche aussprechen und so dem letzten Besitzer
der Sache direkten Schaden zufügen. 

Von dieser Stunde an herrschte Feindschaft zwischen 
diesen beiden Familien. Die junge Nachbarsfrau wurde·
allen Ernstes und öffentlich der Krankhexerei am Sohn'
der Familie beschuldigt. Die „Hexe", 35 Jahre alt, sym
pathisch, herzhaft und Mutter von drei netten Kindern, 

Neue Diens-t- und Wohngebäude der Gendarmerie 

Die neue Geodarmerieposteonnterkunft in Strallegg, Steiermark 
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kümmerte sich anfangs nicht um dieses Geschwätz. Erst
als das Gerücht vom Klopfgeist durch die Lokalzeitung
weitere Verbreitung erfuhr und damit auch das Gerücht 
von der „Verhexung" des Sohnes, stellte sie die Aber�
gläubische zur Rede. Diese drehte und wendete sich 
verlegen und meinte schließlich: ,,Wenn Sie selbst schon·
nicht die Hexe sind, so wurden Sie doch von einer Hexe'
gesc,hickt!" Damit meinte sie die geisteskranke Tante der 
Gabelentleiherin, welche in der Stadt selbst wohnt und
von ihrem Ruf als Hexe auch heute noch keine Ahnung
hat. 

Das Toben des abendlichen Poltergeistes, der nächt
lieihen Hexen, dauerte indessen weiter an. Das Gerücht
vom Treiben . einer Hexe sickerte weiterhin durch die 
Gassen der alten Donaustadt, von vielen mit überlege
nem Lächeln angehört, von zahlreichen aber gruselnd 
aufgenommen, geglaubt und übertrieben weitererzählt.
Denn man kann nie wissen: irgendetwas mußte doch an
diesen Geschichten wahr sein, denn sonst könnte es doch 
nicht immer in diesem Hause abends klopfen! Und erzählte

man sich nicht seit Jahrtausenden, daß Geistesschwache,
Wahnsinnige und Idioten mit besonderen Kräften begabt
sind, besessen sind, heimgesucht werden? Erlebte man
hier nicht ein Beispiel dafür? Der junge „verhexte"
Mensch galt doch als geistesschvvach! 

,,Nachts höre ich ,die' immer trappen und laufen, 
die meinen Jungen immer unter sich haben, die ihn dann 
wegmachen", erzählte die Mutter mit ängstlich bekümmer
ten Augen. ,,Ich habe schon laut geschimpft, wenn ich 
oben aus der Mauer in der Küche das Klopfen hörte, 
aber dann wurde das Klopfen immer lauter, anstat-il 
leiser. ,Die' haben mich gehört! Selbst Leute, die auf 
der Straße vorbeigingen, konnten das Klopfen hören. Ich 
habe mir das Klopfen nicht eingebildet: das war Wirklich...; 
keit! Als mein Bub oben in seinem Zimmer schlief, hörten 
wir unten in der Küche das Klopfen immer aus der
Wand bummern." 

Die kleine abgehärmte Frau erzählte dies voller Auf-
richtig_keit und vo1: der Wahrheit des Gesagten vollkom--t2} 

• men uberzeugt. Sie hatte doch das Bummern in der -
Wand gehört ... und andere Leute hatten es auch gehört. 

Ein anderer Hexenbanner hatte in den Zeitungen von 
diesem Poltergeist gelesen. Eines Tages erschien er nun 
in der Wohnung, um seine Hilfe anzubieten, aber zu dem 
hatte sie kein Vertrauen, meinte sie später. Von einer 
Frau erhielt sie ein Gebet auf einem Zettel aufgeschrie-. 
ben, das sie mehrere Male beten und dann verbrennen 
mußte ... Aber auch dieses Mittel war zu schwach gegen 
die Hexenmacht, gegen die unsichtbaren Kräfte. Es muß
ten mehrere Hexen sein; wenn man auf das nächtliche 
Getrappel lauschte, konnte man ihre Schritte zählen. 
Und wohnte nicht in der Nachbarschaft noch eine Frau 
mit einem scharfen Blick? Konnte diese nicht auch eine
Hexe sein, welche nachts ins Ijaus eindrang, vielleicht
durchs Schlüsselloch, wie's die Hexen :können. Und 
eine anaere Frau in der Nähe trug immer ein weiße•s 
Kopftuch! Hatte sie vielleicht Verbrennungen am Kopf 
erlitten, als der Hexenbanner die Kräuter verbrannte? 
Es kam ihr nie der Verdacht, daß der sehr schlanke, 
ha�ere . Sohn mit den braunen, unruhigen Augen eines 
�pil�pti�ers . der Verursacher des Klopfens sein könnte. 
Schließlich hef sie zur Exekutive nachdem alle anderen 
Hilfsmittel und der Abwehrzauber des Hexenbanners 
versagt hatte. 

· 

Ein Beamter erschien und stellte anscheinend harmlose 
Fragen und wußte sehr bald, wo er zugr-eifen mußte, um 

das nächtliche Po1tern und Klopfen abstellen zu können. 
Einige rasch informierte und herbeigerufene Kollegen 
füllten bald darauf die Küche des Spukhauses mit ge7 
sc'häftigem Treiben, stellten viele Fragen und ließen sich 
von den einzelnen Familienmitgliedern alles Notwendige 
berichten. Währenddessen schlich sich einer von ihnen 
in das Schlafzimmer des Sohnes im Dachgeschoß des 
Hauses und versteckte sich dort unter dem Bett. 

Der einfallsreiche Beamte mußte einige Zeit in der
staubigen Enge unter dem Bett zubringen, bis der so·hn 
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--:- der auf den neutralen Beobachter den Eindruck eines
Schwachsinnigen machte - von den übrigen Familien
mitgliedern zum Sc'hlafen ins Bett geschickt wurde. An 
jedem Abend mußte der Junge früher ins Bett gehen 
als die übrigen Familienmitglieder ... und jeden Abend 
gehorchte er mit Widerwillen und Trotz im Herzen und
voller Oppositionsgedanken. Die Familie wollte den Bur
schen im Bett haben, damit er durch sein einfältiges
Gerede die abendliche Tischrunde nicht immer wieder
stören könne. Verschiedene Male hatte der ins Bett Ge
schickte deshalb erregte Wortwechsel mit seiner grau-

•
haarigen Mutter. 

Kaum hatte endlich der unter dem Bett lauernde
Beamte das Krachen der Bettfedern gehört, kaum sah er
die Füße des Burschen vor dem Bett verschwinden, da
vernahm er auch schon das Selbstgespräch des Schwach
sinnigen: ,,Verdammt, was wollen ,Die' hier?" ... Und im
gleichen Augenblick begann das unheimliche Trommelnl

Unten in der Küche zuckte die Familie ängstlich und
hilflos zusammen. Die Mutter schlug ein Kreuzzeichen
und begann laut zu beten, um die bösen Hexen zu ver
treiben oder doch wenigstens aus der Küche und von den
dort sitzenden Personen abzuhalten. In der Dachkam
mer lauschte der Beamte überrascht, wie der liebe Sohn 
der Familie mit beiden Fäusten gegen ein Wandbrett
hinter dem Bett trommelte, bis ihm schließlich die Trom
melei zu bunt wurde und er Beweise genügend zu haben;
glaubte. Er kroch unter dem Bett hervor und stellte den 
Bretterwandtrommler energisch zur Rede. Stur und hart
näckig leugnete der brave Sohn, jemals geklopft zu
haben, obwohl er doch bei seinem Schabernack ertappt
worden war. Erst nach eingehender Vernehmung gab er
dann zu, wegen der andauernden Auseinandersetzungen
mit seinen Eltern diesen einen Possen gespielt und sie 
wochenlang in Angst und Schrecken versetzt zu haben. 

Damit war der Poltergeist zur Strecke gebracht und
die „Hexen" rasch, aber wirksam vertrieben. 

• 
Die „Hexe" aber hatte diese günstige Entwioklung

. nur dem Zufall zu verdanken, denn der Hexenbanner
hätte bei seiner Hexensuche bedenkenlos den guten Ruf
einer ihm nicht bekannten Person seinem eigenen finan
ziellen Vorteil geopfert. 

Trotzdem laufen zahlreiche Abergläubische Tag für
Tag zu Kurpfuschern und Hexenbannern und lassen ihr
gutes Geld in deren offene Taschen fließen. 
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Die Frau des Gebirgsgendarmen 

Sie bangt Stunden 'lmd Tage, 
Von Näoht!en ganz zu schweigen; 
Die schweren Gedanken 
Ziehn düstere Reig,en. 

Der Gefährte zog aus 
Seiner Pflicht zu obwalte.n; 
Gott möge ihn mir 
Und den. Kindern erhalten. 

Ob Unwetter tobt, 
Elemente sich zürnßlld erheben; 
Dem Sohutze des Nächsten 
Dient allzeit sein Streben. 

Stürzen Lahnen zu Tal, 
Decken Weib, Kind und Mann; 
Der Gefahr nicht zu achten 
Steht dem Tapfern wohl an! 

Ein Mensch ist i,n Bergnot, 
Vermeldet die Kunde; 
Ihn vom Tod zu erretten 
Gebietet die Stunde. 

Die Brandfackel rötet 
Den nächtlichen Himmel; 
Zu bergen gilt es, zu schützen, 
Im wilden Getümmel. 

Drohn die Fluten des Wildbachs, 
Auf, auf, zum Alarm! 
In selbstlosem Einsatz 
Steht auch hier der Gendarm. 

Den Wilddieb zu stellen, 
Geht es rastlos berga,uf; 
Des Verwegenen Kugel 
Sitzt locker im Lauf. 

�n Strolch zu erhaschen, 
Stürmt er keuohend voran; 
Wagt Gesundheit und Leben, 
Doch die Pflicht ist getan. 

A,uf einsamen Pfaden 
Hält er treulich die Wacht; 
Kein Stern lenkt den Müden 
In sturmschwerer Nacht. 

Hohe Almen -und Grate 
Umsohließen sein Revier; 
Gott segne die Heimkehr 
Und ihn für.-u,nd für. 

Maria Soh. 

Die Dienstleistung der Gendarmerie 
in Katastrophenfällen 

(Fortsetzung von Seite 5) 

1, 

II 

SteÜe stehen und alles tun muß, die Gefahr zu bekämpfen
und im tatsächlichen Einsatz ihren Mann zu stellen. 

Dieser Verpilichtung kommt die Gendarmerie auf
einem Aufgabengebiet ganz besonders nach, das ist be�
deren Einsatz im alpinen Gelände, bei Lawinen- oder
sonstigen Bergkatastrophen. Hier, wo es kaum möglich
ist, nichtausgebildete Personen einzusetzen, hat die höchste
Leitung der Gendarmerie in weitschauender Planung durch
gründliche Ausbildung und Ausrüstung wirklich die Vor
aussetzungen geschaffen, daß auch unter den schwierig
sten und gefahrvollsten Verhältnissen in Katastrophen
fällen Hilfe und Rettung gebracht werden kann. Der
,,Alpingendarm" ist zu einem Begriff geworden. 

Herousgeber: Gendormerie-Oberst Dr. Ernst M • y r. - Eigentümer und Ver
leger: Illustrierte Rundschou der Gendormerie. Für den lnholt verontwort
lich: Genckormerie-Mojor Ferdinond K.; s. - Alle Wien III, Houptstroße 68. 

Druck: Ungar-Druckerei, Wien III, Ungorgosse 2. 
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Trotzdem. Strafe wegen Diebstahls 
Weil du mir drei Armbanduhren weggenommen hast, 

ohne mir dafür auch nur einen Groschen zu bezahlen, 
werde ich zur Selbsthilfe greifen und mir von deiner 
Tochter 50 US-Dollar aneignen und wir sind wieder quitt, 
so dachte Franz M. und setzte seinen Vorsatz in· die Tat 
um. Auch noch vor Gericht, des Diebstahles von 50 US
Dollar angeklagt, war er von der Rechtmäßigkeit seiner 
Handlungsweise überzeugt und behauptete, das ihm zur 
Last gelegte Verbrechen des Diebstahles nicht !begangen 
zu haben, - sondern sich die 50 US-Dollar lediglich zur 
Hereinbringung seiner Forderung gegen seinen Arbeits
kollegen Albert Z. eigenmächtig angeeignet zu haben. In einem 
derartigen Selbsthilfeakt könne aber nach wiederholten 
oberstgerichtlichen Entscheidungen der Tatbestand des 
Diebstahles nicht erblickt werden. 

Der Oberste Gerichtshof, der schließlich im Zuge des 
Rechtsmittelverfahrens mi\ der Frage befaßt wurde, stellte 
in seiner Entscheidung fest, daß es richtig sei, daß so
wohl nach der Lehre als auch nach der ständigen Spruch
praxis des Obersten Gerichtshofes dann von einem Dieb
stahl nicht gesprochen werden könne, wenn dem Täter 
zur Tatzeit gegen den Bestohlenen eine ihrem Bestande 
nach unzweifelhaft fällige Geldforderung zustehe und er 
sich Geldbeträge seines Schuldners nur zu dem Zweck 
angeeignet habe, um sich für seine eigene Forderung 
schadlos zu halten, vor.ausgesetzt, daß dieser angeeignete 

BEHIIRDL• 
KDNZESI• AUTO' 

RETTUNB, HILFE, BERB UNB 

IOMAN & CO. 
Tel. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EUBEN-STR. 30 
LAUF ENDE R DIENST 

Betrag nicht die Höhe seiner eigenen Forderung über
steigt. 

Trotzdem kam der Oberste Gerichtshof im vorliegenden 
Falle zur Ueberzeugung, daß Franz M. das Verbrechen 
des Diebstahles begangen hatte. Nach der zitierten Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes liegt nämlich nur dann in der 
Aneignung des Geldbetrages kein Diebstahl vor, wenn dem 
Täter gegen den B e s t  o h  1 e n e n zur Tatzeit eine fällige 
G e l d f o r d e r u n g  i n  g l e i c h e r H ö h e  zustand! 

REGISTRRTURSCHRÄßHE 
AUS STA_�

H
=

l
=::;;;.�m�m; i 

- .. 

e 
e Betriebe_! 

Wien X, Wienerbergslraße 21-23 , Tel. U 30 5 20 

Wien 1, Wallischgasse 15 , Tel. R 25 305 

. 

Im konkreten Falle war der Bestohlene - nämlich die 
Tochter seines Arbeitskollegen Albert Z. - mit derjenigen 
Person, der gegenüber Franz M. eine Forderung zu haben 
behauptet, gar nicht identisch. Er hatte daher einen 
Diebstahl zum Nachteil dieser Person zu verantworten. 
zumal er der Bestohlenen gegenüber zweifellos ,,,um seines 
Vorteiles willen", also in Bereicherungsabsicht, gehandelt 
hat. 

Es brauchte darum gar nicht näher geprüft zu werden, 
ob die behauptete Forderung des Franz M. zur Tatzeit 
überhaupt existent war, ob ihm überhaupt eine Geld
forderung oder bloß eine Fordernng auf Rückstellung der
selben drei Uhren oder von Uhren gleicher Art zustand, 
weiter wie hoch, falls eine fällige Forderung bestand�n 
hätte, diese Geldforderung eigentlich war und ob sie 
überhaupt auf US-Dollar effektiv lautete. Dr. E. N. 

Zustandebringung des gestohlenen Gutes 
ist nicht Schadensgutmachung 

Der Strafaufhebungsgrund der tätigen Reue im Sinne 
des § 187 StG setzt, wie schon aus dem Begriffe der� tätigen Reue klar zu entnehmen ist, voraus, daß der�.,, 
Täter selbst, nicht aber ein Dritter für ihn tätig gewesen 
ist, um den ganzen aus seiner Tat entsprungenen Schaden 
wieder gutzumachen, bevor die Obrigkeit von seinem Ver
schulden erfahren hat. Die eigenen Angaben der Angeklag-
ten und die ganzen Ergebnisse des Beweisverfahrens ha-
ben keinen Anhaltspunkt für eine solche Tätigkeit der 
Angeklagten zur Gutmachung des von ihnen durch die 
Fahrzeugdiebstähle herbeigeführten Schadens ergeben, son
dern die Angeklagten haben die gestohlenen Fahrzeuge nur 
im Stich gelassen, worauf sie von der Polizeibehörde ohne 
jedes Zutun der Angeklagten den Berechtigten in dem Zu
stande, in dem sie die Angeklagten im Stiche gelassen 
hatten, wieder übergeben wurden. Nach diesem Sachver
halte kann auch nicht davon die Rede sein, daß die Polizei
organe als „Erfüllungsgehilfen" der Angeklagten den Scha-
den vor erstatteter Anzeige wieder gutgemacht haben. 
Das Erstgericht hat bei dieser· Sachlage keineswegs .;Beweis
ergebnisse, die für die Frage der Straflosigkeit der Dieb
stähle der Angeklagten aus tätiger Reue von entscheiden-
der Bedeutung gewesen wären, mit Unrecht stillschwei
gend übergangen (OGH, 13. April 1956,, -5 Os 163; LG Graz, 
5 Vr 2841/55). 

,,ANTARES-parva" � 
Die moderne 

Kleinschreibmaschine 

labriksneu 

S 1490.-

Carl Hans Gröschl 

Büromaschinen 

Wien 1 

l{ärntner Ring 17 

Tel. R 22 O 50 

, "' 

SERIENMOBEL JEDER ART 

WIEN:TEL. U26;,4it_6:.ß�pJt/ 

(lfl!,l/,�'' 
'Vf} II 

• WERK: 
.._ � NEUOORFL/LTWS

.., 
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SCHAURAUME: 

Wien 1, Goldsdimiedgasse 6, Tel. U 26 4 57 

. Graz 1, Radetzkystraße 20, Tel. 97 1 78 

Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 

• 1 

i 
1 

1 

SCHUH- UND MODEHAUS 

ALOIS KCCHLHUBER · KUFSTEIN 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager zu 

besonders günstigen Preisen 

Banahlungsrabatt 

MAX KOHLA. Innsbruck· 1 

Sportartikelerzeugung 

und Großvertrieb 

BOROMASCHINEN 

B O R OBED ARF 

VERKAUF- KUNDENDIENST 

Fahrzeughaus P • KRQPFITSCH 
KLAGENFURT 

Stauderhaus / Ruf 26 27 

Werkstätten / Orig. Ersatzteillager 

Sporkoffe Des morktes 
mottighofen (gegr. 1s1si 

mit 3ahlltelle in Oftermiething 

lJos GelOinrtitut für ieOen 1 

7-o�e�

f-049-ett-&telf\e'a-

E 

z E NT RAL E 

Wi e n  1, Rathausstraße 17 
Telephon A 24 5 84 Serie 

FILIALE: 

Wien VI, Mariahilfer Straße 1a 
Telephon A 30 5 89 u. A 34 5 56 

Pelzmodelle aller Art 

auch Pelzfütterungen und Besäl3e 

zu billigsten Preisen 

bietet das g rößte Pelzhaus 

Osterre ichs 

Für Gendarmeri e Vorzugspreise 

und Zahlungserleichterung 

N K A U F 

VE R KA UF 

UMTAU SCH 

""-u.g.""t \�,.u N v 11 w1EN ,_x, scHL1cKc. 2, TEL. R 53075

Sonderrabatt für Gendarmeriebeamte 

E G E 

REPARATUR

WERKSTATTE 

N E 
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EVVA-WERK 
INH. KARL JINDRICH 

Spezialer zeu gung von 
Si eh erh ei ts :Zylinder
schlössern aller Art und 

Einschlüsselanlagen 

Fabrik: Wien V, Margaretenstr. 121 

Telephon B 22 lt 29 und A 36 O 87 

Privatspital für Nervenkranke 
WIE N  XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON B 13 0 74 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arten 
Nervenkranker, Epileptiker, multiple Sklerose. Spezialab
teilung für Entwöhnung (Alkohol, Mo.). Spezialabteilung für 
Schlaganfälle. 

Mitglieder der BUNDESKRANKENKASSE werden aufgenommen 

BADGASTEIN · BAD REICHENHALL 

SALZßURG: PLATZL 1, FERNRUF 50 46 
BADGASTEIN: KIRCHPLATZ 7, FERNRUF 2480 

BAD REICHENHALL, BAHNHOFSTR. 14, FERI\RUF 2796 

· Größtes Spezial[!eschäft für Optik an allen Plätzen

Serbinonb mauer 
Brouerei liirt . liörnten 

Gegrünt:let 1846, :Sernruf: fiirt 501 

Auto-Reparaturen 

Ciroß-Ciarage WURM 

ABSCHLEPPDIENST 

TagD und Nachtdienst 

Klagenfurt, Telephon 27 95 

St.0Veiter Ring 25- 27 

Jhre Ausftattung in 

Teppichen - Dorhöngen 
ffiöbel[toff en, (inoleum 

Bettllemen, �ellerbetten 

Bett- unll Tirctimörctie 

bei 

Alter ffiorl\t 2 Telephon 8 12 51 

WARENHAUS 

JOSlf GAUPIR K�G�
FRIESACH, K1'RNTEN 

RUF 304 

Raiffeisen-Bezirks-Kasse Lienz 

Devisenbank 

Wi r ü b e r n ehme n 

Einlagen auf Sparbücher, Giro- und Scheckeinlagen von 

jedermann zu dem jeweils höchstzulässigen Zinssatz 

Lie nz, Johannesplatz: 4 

Telczphon 11009 u. ll00S 

August Hengstl 

Kfz -Reparatur

Werkstätte 

Braunau am Inn 

Oberösterreich 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MOBELTISCHLEREI 

WIEN XII 

Laskegasse 77

Telephon R 37054 

• 

BORO- UND KLEINMOBELERZEUGUNG 
- . 

J. Sron1 teitner
Wien VII, Schottenfeldgasse 53, Telephon B 33426 

AUSLIEFERUNGSLAGER St e i er m a r k: Fa. Ludwig & Co., Graz, Neutorgasse 41, Tel. 45 43 
Tirol: Fa. Otto Sd,ütz, Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 19, Tel. 5563 

VERTRETUNG Kär nten : A Grilz, Wölfnitz bei Klagenfurt 

KRAFT 

ENERGIE 

GESUNDHEIT 

. 
, VIVA K•G• 

WIEN III., MA R OK K AN ERG ASS E 2 2 

Die Installateure der Elektro-, 
Cas-, Wassergemeinschaft 

liefern: 

ELEKTRO- ' 

Doppelkochplatten, Herde, Heißwasserspeicher, Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Staubsauger 

CAS-
Herde, Kaminstrahler, Radiatoren, Durchlaufhitzer 

WASSER-
Waschbecken

, 
Badewannen 

CERÄTE 
mit Installationen an die Konsumenten der 

STADTWERKE CRA% 
%ahlungserlelchterungen 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen 
der Gendarmerie und Polizei 

Die österreichischen 
Verwaltungs

verfahrensgesetze 
und ihre wichtigsten Durchführungsbestimmungen 

Mit Verweisungen auf zusammenhängende Stellen 
und anderweitige einschlägige Vorschriften sowie 

mit, einem ausführlichen Schlagwortverzeichnis 

Auf Grund der von Dr. jur. et Dr. Ing. Wilfried Kirscht 
verfaßten Ausgabe herausgegeben von 

Dr. Kurt Ringhofer 
F ü n f t e, neubearbeitete Auflage 

240 Seiten, broschiert S 36.-, geb. S 48.-
Die längst fällige Neuauflage der bestens bewährten 
Ausgabe ist die erste seit der Wiederverlautbarung 
der Verwaltungsverfahrensgesetze. Außer der Neu
fassung dieser Gesetze bringt sie au_;h die für ihre 
Anwendung bedeutsamen Wiederveriautbarungskund
machungen und Durchführungsvorschriften. Da auch 
der Anmerkungsapparat mit Rücksicht auf die jüngste 
einschlägige Gesetzgebung. und Rechtsprec�ung neu
bearbeitet wurde, stellt die Neuauflage einen ver-

läßlichen und handlichen Arbeitsbehelf dar. 

Zu beziehen durch alle Buchhand!ungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

SOLEX-SCHHELLU ART

UHD SPARVERGASER 
VELO SO L E X MOTORFAHRRAD 

Generalvertretung 
Wien 1, Bartenstalngaue 4, A ll4 0 71 

Adalbert Kl•ss Einbau• u. Einr09ulierun9swerksta1te" 
Wien X, GudrunllraOe 19fJ, U 31 !105 
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FA. ATZWANGER 

• Sägewerk - Holzhandel - Holzexport 

• Segheria - Legnami - · Esportazione 

Sillian, Osttirol, Austria · Telephon 205 

'lie.gel.ei. 

WORZBURGER W.d$ 
Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

FERNRUF 30 54 

SALZBURGER 

STADTWERKE 
VERKEHRSBE�RIEBE 

Obus- und Krallwagenllnlen 
nach allen Stadtteilen und zum Schloß Heilbronn

Elekl.rlsc:he Lok a lbahn 
nach Oberndorf und Lamprechtshausen mil Anschluß nach Timmelkam 

Drahtseilbahn 
auf die Festung Hohensalzburg 

Sc:hn e llill 
auf den Mönchsberg 

Jlulobus-Ei llinie. 
nach Berchtesgaden mil Anschluß zum Königssee 
und auf den Jenner 1874 m (in Gemeinschcrli mit 
der D.B.B.) 

Genossenschafts

Brauerei 

Ried im Innkreis 

empfiehlt ihre allbekannten 

Qualitätsbiere 

JOSEF 

KLIMBACHER & SOHN 

0.H.G.

Sägewerk - Holzhandel - Holzexport 

St. Veit a. d. Glan, Kärnten, Auslria 

Telephon 568 

�------------------- ---

s PARKAS SE 

B RAUNAU am IHN 

unter Haftung der Gemeinde 

Braunfü am Inn 

Alle Geld• und Kreditgeschäfte 

Telephon 208 

Josef A. Moser 

STEMPELERZEUGUNG 

Innsbruck, Angerzellgasse 4 - Telephon 4977 

-� 

JOSEF DEINHAMMER 

SCl:IOTTERWERK 

UND MASCHINELLE 

ERDBEWEGUNG 

BRAUNAU/IHN, SALZBURGER STR. 38 

Friedrich Müller 
Plomben für Pakete, Säcke, Kannen, Kisten, 
Fässer usw. 

Wi e n  XV, S c hwe g l e rslr a ße 52, Te l e p h o n  Yl2136 

--------------- -·- - ----

�g,u.st ���ie"-
w ER K SH( TT EH F ü R FE IHM E CH A H 11( 

INH.: INC. 

Spezialerzeugnisse: 

Zeichenmaschinen, Zeichentische 
Schraffier-Apparat „Auto-Schral'. 
fo", Pantograph „Favorit", Prä
zisions-Maßstäbe, Zeichenuten
silien aus Zelluloid, Längs-, Rund
und Zylinderteilungen, Zeichen
geräte aller Art, Verkauf von Meß
instrumenten aller Art 

RUDOLF BERCER 
WIEN IV/50, FAVORITEN STRASSE 16 • U 46 0 5 8

KOHLE - l(OKS - HOLZ 

FRANZ SAGAISCHEK 
KOHLEN- UND HOLZGROSSHANDLUNG 

KLAG E NFU RT 

STAUDERHAUS 8 TELEPHON 2 1 71 

BEZIEH EN SIE DURCH IHREN FACHHÄNDLER 
• 

. . . . . .

-

. . . 

V. L E I T G E 8 H O L Z F A S E R P L AT T E N FA B R I K 
KüH NSDORF ·KÄ RNTEN· AUSTRIA 

1-st. Rochus-Fußsalz

1 

Sauerstoffhaltig, aus hochwertigen 
Salzen, verbürgt rasche Beseiti�ung 
von Fußschmerzen, Fußschweiß 
Müdigkeit, harte Haut und 
geschwollenen Füßen. Jahrzehnte
lang bestens bewährt, billig im 
Gebrauch und unentbehrlich für 
gesunde und besonders pflege
bedürftige Füße. In allen Apotheken, 
Drogerien, Parfiimerien erhältlich 
Originalpackung S 4.90 
Doppelpackung S 8.-

Prosanta-Präparate, Wien IX 
Spitalgasse 31 

------------------------

Schuh- und Lederfabriken 
�J 
p I a n et" 

KOM MAN OITG ES E LLSCHAFT 

EICHKITZ & CO. WOLF SBERG/ KÄRNT EN 

MODELL 648 

W I E S N E R - H A G E R · A LT H E I M, 0. Ö.
REPRÄSENTANZ WIEN, 1, HERRENGASSE 2 • TEL. U 26 0 31 

GRAZ: M0NZGRABENSTRASSE 38 · TEL. 811 32 
ST. POLTEN: KERENSSTRASSE 18 · T ELEFON 20 ,U 
SALZBURG, FRANZ JOSEFSTRA5SE 8 • TEL. 72 6 73 
DORNBIRN: MARKTSTRASSE 59 • TELEFON 21 12 

�-----------------------

LEOPOLD ZILLNER'S Wwe. 
vormol� Bernhard Jurissen 

Apparate-Bauanstalt für Gas-, 
Dampf- und Kohlenheizung 
�-'ien VIII, Sfrol,enlhaler,'a�se 8 

Ted-in. Gummi- und Asbestwaren - Schläuche aller Art 
Dichtungsmaterial 
Armaturen und sonstige technische Bedarfsartikel 

PERSICANER & CO. 
Wien 1, Schottenring 25 - Telephon A 11055, A 11057 
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ST.REIN, Klagenfurt, Bahnhofsir. 35 
Auch in Raten ohne Aufschlag! 

I 

Kühlschränke und 
Kühlanlagen 

Kostenlose Beratung sowie Planung wie immer am besten bei 

]1.1,l.lu& fäv.o. 
K la g e nfurt, Ros e nta l e r  Straße 15-17, Telepon 3191 

Ein großes Haus mit großen Leistungen I· 

i
DIETM A R  

WARMUTH & eo. 
Villach, Hauptplatz 22 

Bekleidung - Stoffe - Wäsche - Bettwaren 

• Bezieher dieser Zeitschrift erhdlten Sonderrc1bc1tt ! 

METALLWARENFABRIK 

Brüder Schneider A. G. 
WIEN VI 

Bürg er s p i t a I g a s s e 8 Pokale I Plaketlen, !Sportmedaillen 

für alle Sportzweige/ UniformelTek

ten aus Metall/ Versilberte Metall-

waren / Haus• und Küchengeräte 

TELEPHON Nr. A 32 2 52. A 35 1 97 M a • • e n 11 r t i k e I a 11 e r Art 
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THOMAS MAIER 

Ho lzgroßhandlung und 

Holzexport 

nach allen Ländern 

ST. VEIT a. d. Glan, Telephon 472 

KlAG I fM f lllJ RTI R 

MASCfHlMINf AIRIK 
Klagenfurt, Weidmdnnsdorfer Straße 115, Telephon 32 84 

OMNIBUS- u. LASTWAGEN-Aufbauten 
KARO SS ER I E-Reparaturen 
KAROSSERIE- Lackierungen 

Mechanische Bearbeitung -, . 

Herstellung von Zahnrädern jeder Art bis 
Modul 4 - Drehen, Außen• und Innen• 
schleifen, Bohren; Hobeln, Flächenschleifen 

Brüder Obernosterer 
VILLACH , Dr a u l ä n de Nr. 3 
T e l e ph o n  45 77 

führ end in: Glas , Porzellan, 1 
Haus- und KUchengerät� 

Bo,"'h'" Slo die Aoutell"'U Im 1, Stook r

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 • Fun ruf L 11 4 36 

GENERALVERTRETUNG DER ORIGINAL HEIDELBERGER DRUCKAUTOMATEN 

BERTHOLD & STEMP_EL Ci ES. M._B. H., WIEN V 
SCHRIFTGIESSEREI und MESSINGLINIENFABRIK . TEL. 8 23 5 30, 8 23 5 31 

SCHUHFABRIK 

Sfromberger & Co. 
WOLFSBERG · KARNTEN 

IP>@ IMI @ IN /A\. 
·obstverwertung

St. RUPRECHT bei VILLACH 

Marmeladen, Obstkonserven, Fruchtsäfte 

Telephon: Villach 6611 und 6618 

EINICHER 
KLAGENFURT 

Detailgeschäli: Kramerg. 5 Lagerhäuser: Lastensir. 15 

BETONEISEN . TORSTAHL - BAUSTAHLGITTER 

TRÄGER • STIFTE - DRÄHTE . BAUBESCHLÄGE 

ROHRE. SANITÄRE EINRICHTUNGEN - HAUS

UND KÜCHENGERÄTE • ÖFEN UND HERDE 

Telephon 4301-4305. Fernschreiber 034-453 

Angesehenes Fachgeschäft für jeden Sport 
mit eigenen We,kstätten 

Otto Amanshauser, Salzburg 
Residenzplat:r; -5 

45 Jahre Erfahrung dienen meinen Kunden 

MÖBEliHII.US 

"-dwe&16ot. 
WIEN II. TABORSTRASSE 75 
II. 42 4 48 und II. 42 0 65

Kolonialwaren-Großhandlung 

C. Traunmüller, ·
Gmunden, 0.0.

Erzeugung· der B'lt.1-Gugelhuplmassen 
Bllu-Tortanmauen, Bllu-Backpulver und Vanllle�udcer 

S_CHAUMGUMMI 

das ideale Polstermaterial für 
alle Sitzmöbel und Matratzen 

A. HAIDENTHALLER & SOHN

SALZBURG 

Linzer Gasse 46, Telephon 72 3 56 

ELEKTRO-
Haushaltgeräte 

Infra-Heizung 

sämtliches Material 

Pa ul Cl üxmann 
WI E N  1, Tein Faltstraße 5 Telephon U 22 0 34 

EIN SCHLAUFUCHS kauft bei 5 Vorteile: Einjährige Garan
tie In eigener Fachwerk
stätte. fachmännische un
verbindliche Vorführung 

1 SALZBURG, Rudollskai 40 

und Beratung. Rücknahme 
Ihrer alten Maschinen zu 
höchsten Preisen 1 
Bequemste Ratenzahlungen 
ohne Zinsenaufschlag 1 
Leihmaschinen mit 
Ankaufsrecht 1 

1
Reichn Auswahl in komcleHen Wohn• und
Schlalzimmermöbeln in ekannler und be,
währler Qualiläl 
Provinzversand mil eigenem Möbelaulo 
Teilzahlung lür alle! 
Große Küchen, und SW-Möbelausslellung1 
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ADLER WERKE-FRANKFURT AMiM AI N 
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p(!, 
V 

TASCHENTÜCHER 

TEMPO-T-UCH 

Seit 1869 

A. K A P S R E I T E R
Schärding 

Kapsreiter Ges. m. b. H. Wien 

Kapsreiter Ges. m. b. H. Graz 

Kapsreiter Ges. m. b. H. Schärding 

Brauerei 

Ziegelei 

Ciranit- und 

Schotterwerke 

Straßenbau 

Hoch- und 

Tiefbau 

Eisenbahnoberbau 

,'/4 w\:? c� 
)' 88

DIE WAIIL DES HERRN, 
DER SICH ZU KLEIDEN WEIS$ 

' 1




